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Teil 1: Allgemeiner Teil 
 

1. Allgemeines 

1.1. Regelungsbereich und Zielsetzung 
Diese Verordnung regelt die Weiterbildung folgender Funktionen im Rahmen des Bayeri-
schen Gesetzes zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und 
bei Behinderung:   

1) Einrichtungsleitung 
2) Pflegedienstleitung 
3) Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege 
4) Praxisanleitung 

Die Verordnung hat zum Ziel, auf der Grundlage modularer Weiterbildungen eine am ak-
tuellen Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse orientierte Pflege sicherzustel-
len. 

1.2. Sprachgebrauch 
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Verordnung auf die sprachliche Berücksichtigung 
beider Geschlechter verzichtet. Die verwendete weibliche Form schließt dabei die männli-
che mit ein. 

2. Anerkennung von Weiterbildungseinrichtungen  
 
(1) Weiterbildungseinrichtungen bedürfen für die Durchführung der Weiterbildung nach 
dieser Verordnung sowie für die Mitwirkung bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 
Verfahren zur Anerkennung ausländischer Weiterbildungsbezeichnungen der staatlichen 
Anerkennung durch die zuständige Behörde. Die staatliche Anerkennung wird auf Antrag 
erteilt, wenn  
 
1. die Leitung der jeweiligen Weiterbildung über die geeignete fachliche und pädagogi-
sche Qualifikation verfügt, 
2. fachlich und pädagogisch geeignetes Unterrichtspersonal zur Verfügung steht, 
3. geeignete Räumlichkeiten und dem Weiterbildungszweck entsprechende ausreichen-
de Lehr- und Lernmittel am Weiterbildungsstandort zur Verfügung stehen und 
4. die Weiterbildung entsprechend den Vorschriften dieser Rechtsverordnung durchge-
führt wird. 
 
(2) Nach Eingang des Antrages nach Absatz 1 stellt die zuständige Behörde eine Emp-
fangsbestätigung aus. In der Empfangsbestätigung ist das Datum des Antragseingangs, 
die Bearbeitungsfrist nach Absatz 3, die an den Fristablauf geknüpfte Rechtsfolge nach 
Absatz 3 und die verfügbaren Rechtsbehelfe mitzuteilen. Ist der Antrag nach Absatz 1 
unvollständig, teilt die zuständige Behörde unverzüglich mit, welche Unterlagen nachzu-
reichen sind. Die Mitteilung erhält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 
erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen beginnt.  
 
(3) Hat die zuständige Behörde nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Ein-
gang der vollständigen Antragsunterlagen entschieden, gilt die Anerkennung nach Ab-
satz 1 als erteilt.  
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(3) Das Anerkennungsverfahren nach Absatz 1 und 2 kann über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
 
(4) Änderungen der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen sind der zuständigen Be-
hörde unverzüglich mitzuteilen. Daneben sind die anerkannten Weiterbildungseinrichtun-
gen verpflichtet, der zuständigen Behörde auf Anforderung über die entscheidungsrele-
vanten Tatsachen nach Absatz 1 zu berichten, erforderliche Nachweise vorzulegen und 
bei Vor-Ort-Überprüfungen mitzuwirken. 

3. Prüfungen und Leistungsbewertung 

3.1. Prüfungsausschuss  

Am Weiterbildungsstandort wird für jede Weiterbildung ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Der Prüfungsausschuss ist von der Leitung der Weiterbildung zu berufen. 

Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

1) die Leitung der Weiterbildung 

2) mindestens zwei in der Weiterbildung regelmäßig unterrichtende Dozentinnen 

3) die zuständige Behörde kann eine Vertreterin in den Prüfungsausschuss mit beraten-
der Funktion entsenden, die nicht stimmberechtigt ist 

Die Leitung der Weiterbildung übernimmt den Vorsitz des Prüfungsausschusses und be-
stimmt dessen Stellvertretung. 

Der Prüfungssauschuss ist für die Entscheidung in allen Prüfungsangelegenheiten zu-
ständig. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten wer-
den und gibt Anregungen zur Reform der Curricula und der Prüfungsordnung.  

Der Prüfungsausschuss, vertreten durch die Vorsitzende, ist in allen Prüfungsangelegen-
heiten Ansprechpartner der Teilnehmerinnen der Weiterbildung. 

Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwe-
send sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. 

3.2. Prüfungsarten 

Unterschieden werden drei Arten von Prüfungen: Fallbearbeitungen, Projektarbeit und 
Abschließendes Kolloquium.  

3.2.1. Fallbearbeitungen  

Fallbearbeitungen dienen dem Nachweis der erworbenen Fachkompetenz in Bezug 
auf die Qualifikationsbereiche der Weiterbildung. 

Die Module eines Qualifikationsbereichs werden durch eine benotete Fallbearbeitung 
abgeschlossen. Die Teilnehmerinnen wenden die in den Modulen erworbene Fach-
kompetenz auf eine konkrete Fallschilderung aus dem Tätigkeitsfeld der jeweiligen 
Weiterbildung an.  

Grundsätzlich umfasst die Fallbearbeitung alle Module des Qualifikationsbereichs. 
Module die obligatorisch in die Fallbearbeitung einfließen (z.B. mit einer gesonderten 
Aufgabe oder Fragestellung), sind in dem jeweiligen Curriculum als sog. Pflichtmodu-
le ausgewiesen. Teilnehmerinnen können sich Module aufgrund zuvor erworbener 
Qualifikationen anrechnen lassen; zu diesem Zweck sind anrechnungsfähige Module 
in den einzelnen Curricula ausgewiesen.  

Die Fallbearbeitungen sind von den Weiterbildungsinstituten so zu gestalten, dass je-
de der drei folgenden Formen zur Anwendung kommt: 
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� Klausur (schriftlicher Nachweis, Dauer mindestens 90 Minuten) 

� Mündliche Prüfung (Dauer mindestens 30 Minuten) 

� Hausarbeit mit anschließender Präsentation (Umfang mindestens 10 Seiten) 

3.2.2. Projektarbeit 

In der Projektarbeit bearbeitet die Teilnehmerin eine spezielle Fragestellung oder 
Aufgabe am eigenen Arbeits- bzw. Praktikumsplatz. Der schriftliche Projektbericht 
umfasst eine Beschreibung der Projektaufgabe und dessen fachlich begründete Be-
arbeitung in Projektplanung, -durchführung und -evaluation (Nachweis der Projekt-
management-Kompetenzen). Wird die Projektarbeit am Praktikumsplatz durchgeführt 
und zu einer Fragestellung aus dem Praktikum angefertigt, muss sich diese von den 
Themen des Praktikumsberichts unterscheiden. Der Umfang der Projektarbeit muss 
dem Stellenwert der Weiterbildung angemessen sein. 

3.2.3. Abschlusskolloquium 

Das Abschlusskolloquium dient dem Nachweis der erworbenen Kompetenzen.  

Das Abschlusskolloquium besteht aus der Präsentation der Projektarbeit und einem 
Fachgespräch, das die in der Weiterbildung erworbene Fachkompetenz und die me-
thodische Kompetenz in Hinblick auf deren professionelle Umsetzung in der Praxis 
zum Gegenstand hat. Die Dauer des Abschlusskolloquiums soll zwischen mindestens 
20 und maximal 30 Minuten liegen. 

3.3. Zulassung zum Abschlusskolloquium 

Über die Zulassung zum Abschlusskolloquium entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Zugelassen werden kann, wer folgende Nachweise erbringt: 

1) Nachweis der Seminarstunden aller Module der Weiterbildung oder Nachweis der 
für das Modul anrechenbaren Qualifikationen. Dabei dürfen 10 Prozent der Seminar-
stunden nicht überschritten werden. 

2) Nachweise des Abschlusses aller auf die Qualifikationsbereiche der Weiterbildung 
bezogenen Fallbearbeitungen jeweils mit mindestens mit der Note 4,0.  

3) Nachweis der Projektarbeit 

4) Alle Fallbearbeitungen und die Projektarbeit müssen an dem Weiterbildungsinstitut 
abgelegt worden sein, bei dem die Zulassung zum Abschlusskolloquium erfolgt. 

Eine Nichtzulassung wird schriftlich mitgeteilt. 

3.4. Durchführung der Prüfungen 

3.4.1. Fallbearbeitungen  

Die Fallbearbeitungen werden von mindestens zwei Dozentinnen, die Pflichtmodule 
(s. 2.2) des jeweiligen Qualifikationsbereichs vertreten, durchgeführt und bewertet. 
Bei mündlichen Prüfungsleistungen ist ein Protokoll der Prüfungsinhalte zu erstellen. 

3.4.2. Projektarbeit 

Die Aufgabenstellung und die Bearbeitungsdauer der Projektarbeit sind von der Lei-
tung der Weiterbildung oder einer von ihr beauftragten Person zu genehmigen. Mit 
der Bewertung der Projektarbeit beauftragt der Prüfungsausschuss zwei in der Wei-
terbildung eingesetzte Dozentinnen. 
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3.4.3. Abschlusskolloquium 

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses legt den Zeitpunkt für das Abschlusskol-
loquium fest und veranlasst die Ladung der Teilnehmenden. Die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses leitet die Prüfung und ist jederzeit berechtigt, sich an der Prüfung 
zu beteiligen. 

Das Abschlusskolloquium ist nicht öffentlich.  

Zu Beginn des Kolloquiums ist die Teilnehmerin zu fragen, ob sie gesundheitliche 
Bedenken gegen ihre Prüfungsfähigkeit vorzubringen hat. 

Die Note wird vom Prüfungsausschuss festgelegt. 

Über den Hergang des Kolloquiums wird für jede Teilnehmerin eine Niederschrift er-
stellt. Die Niederschrift ist von allen teilnehmenden Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses zu unterschreiben.  

3.4.4. Nachteilsausgleich 

Macht eine Prüfungsteilnehmerin glaubhaft, dass sie z.B. wegen länger andauernder 
körperlicher Behinderung, nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilwei-
se in der vorgesehenen Form abzulegen, so muss ihr die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die Prüfungsleistungen in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vor-
lage fachärztlichen Attests geforderte werden. Die Entscheidung trifft der Prüfungs-
ausschuss. 

3.5. Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis 

3.5.1. Ist eine Teilnehmerin durch Krankheit oder sonstige von ihr nicht zu vertreten-
de Umstände am Ablegen einer Prüfungsleistung verhindert, so hat sie dies bei Er-
krankung durch ein ärztliches Zeugnis, im Übrigen in sonst geeigneter Form, nach-
zuweisen. 

3.5.2. Die Teilnehmerin kann in begründeten Fällen mit Genehmigung der Vorsit-
zenden von der Prüfungsleistung zurücktreten. 

3.5.3. Erscheint die Teilnehmerin ohne ausreichende Begründung an einem Prü-
fungstag nicht oder tritt sie ohne Genehmigung der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zurück, so gilt die Prüfungsleistung als nicht bestanden. 

3.6. Bewertung von Prüfungsleistungen 

Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und des Gesamtergebnisses erfolgt mit-
tels folgender Noten: 

 

Bewertung Einzelnoten Grundsatz 

”sehr gut” 1,0 

1,3 

wenn die Leistung den Anforderungen im beson-
deren Maße entspricht 

”gut” 1,7 

2,0  

2,3 

wenn die Leistung den Anforderungen voll ent-
spricht 

”befriedigend” 2,7 

3,0 

3,3 

wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforde-
rungen entspricht 
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”ausreichend” 3,7 

4,0 

wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht 

”mangelhaft” 5,0 wenn die Leistung den Anforderungen nicht ent-
spricht 

Bei den Fallbearbeitungsnoten ist ein Notendurchschnitt zu ermitteln (arithmetischer 
Mittelwert) und auf diese Einzelnoten zu runden; z.B. wird die Note 1,0 bei Mittelwer-
ten bis 1,15 vergeben. Mittelwerte zwischen 1,16 und 1,50 werden auf die Note 1,3 
gerundet. Ab einem Mittelwert von 1,51 wird die Note 1,7 vergeben etc. 

3.7. Täuschungsversuche und Ordnungsverstöße 

Macht sich eine Teilnehmerin eines Täuschungsversuches oder eines ordnungswidrigen 
Verhaltens schuldig, so kann sie die Vorsitzende des Prüfungsausschusses von der wei-
teren Teilnahme an der Prüfung ausschließen. 

Über die Folgen eines Täuschungsversuches oder eines Ordnungsverstoßes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. Er kann die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleis-
tungen anordnen oder die Weiterbildung für nicht erfolgreich abgeschlossen erklären. 

3.8. Wiederholungsprüfung 
Nicht bestandene Prüfungsteile können einmal wiederholt werden. Es ist innerhalb von 
vier Wochen nach Mitteilung über das Nichtbestehen von der betroffenen Weiterbildungs-
teilnehmerin ein schriftlicher Antrag auf Prüfungswiederholung zu stellen. 

Die Wiederholungsprüfung soll innerhalb eines Jahres stattfinden; die Prüfungsaus-
schussvorsitzende informiert betroffene Weiterbildungsteilnehmerin spätestens vier Wo-
chen vor der Wiederholungsprüfung über den angesetzten Prüfungstermin. 

3.9. Gesamtnote 

3.9.1. Aus den Einzelbewertungen der abgelegten Fallbearbeitungen wird der Mit-
telwert der Fallbearbeitungsnoten berechnet. Die Berechnung erfolgt als gewichtetes 
arithmetisches Mittel. Als Gewichte werden dabei die Summen der Seminarstunden 
der pro Qualifikationsbereich obligaten Module verwendet. 

3.9.2. Sind die Fallbearbeitungen (Mittelwert), die Projektarbeit und das Abschlie-
ßende Kolloquium jeweils mit mindestens der Note 4,0 bewertet, so gilt die Weiterbil-
dung als erfolgreich absolviert und der Prüfungsausschuss ermittelt die Gesamtnote 
der Weiterbildung. In diese Gesamtnote geht der Mittelwert der Fallbearbeitungen mit 
50 Prozent und die Projektarbeit und das Abschließende Kolloquium mit jeweils 25 
Prozent ein.  

4. Fehlzeiten 
Als Fehlzeiten werden sämtliche Versäumnisse angerechnet, die infolge Urlaub, Arbeits-
unfähigkeit, Mutterschutz oder anderer Gründe entstehen. Die Fehlzeit darf 10% der Prä-
senzstunden nicht überschreiten. Bei Überschreiten der Fehlzeitengrenze können die 
versäumten Inhalte ausgeglichen werden. 

Die Leitung der Weiterbildung kann auf Antrag in besonders begründeten Härtefällen 
weitere Fehlzeiten auf Antrag anrechnen, wenn dadurch der erfolgreiche Abschluss der 
Weiterbildung nicht gefährdet wird. In einem solchen Falle muss von der Teilnehmerin 
eine der entstandenen Fehlzeit gleichwertige Aufgabenstellung in Selbststudienform be-
arbeitet werden; die Leitung der Weiterbildung bestimmt die inhaltliche Ausrichtung die-
ser Arbeit. 
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5. Anrechnung gleichwertiger Module und Weiterbildungen 
Gleichwertige Module aus anderen Weiterbildungen bzw. zuvor erworbene vergleichbare 
Qualifikationen können anerkannt werden. Die genauen Anrechnungsmodalitäten sind in 
den Modulbeschreibungen der Curricula ausgewiesen. 

Teilnehmerinnen, die sich Pflichtmodule anrechnen lassen können, müssen ungeachtet 
dessen die Kenntnis der entsprechenden Modulinhalte in den Fallbearbeitungen nachwei-
sen. 

6. Urkunden und Zeugnisse 
Zum Abschluss der Weiterbildung erhält die Teilnehmerin eine Urkunde über den erfolg-
reichen Abschluss der Weiterbildung (Muster der Anlage y) und ein Zeugnis (nach dem 
Muster der Anlage y).  

Die Teilnehmerin erhält ferner Nachweise über alle besuchten Module (Nachweis der 
Seminarstunden), über die abgelegten Fallbearbeitungen und über das Thema der Pro-
jektarbeit. 

7. Gleichgestellte Weiterbildungsbezeichnungen 
 

(1) Den Weiterbildungsbezeichnungen aufgrund dieser Verordnung sind gleichgestellt: 
 
1. Weiterbildungsbezeichnungen, die in einem anderen Bundesland nach dessen 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften von der dort zuständigen Behörde oder Stelle erteilt 
wurden, 
2. Weiterbildungsbezeichnungen, die nach dem vom Bayerischen Landespflegeaus-
schusses empfohlenen Konzepten erteilt werden, wenn die Weiterbildungen vor Inkrafttre-
ten dieser Verordnung begonnen wurden, 
3. Weiterbildungsbezeichnungen, die nach dem Empfehlungen des Fachausschusses 
für Altenpflege der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern er-
teilt werden, wenn die Weiterbildungen vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen wur-
den. 
 
(2) Weiterbildungsbezeichnungen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung erworben wur-
den und nicht unter die Regelung des Absatzes 1 fallen, sind auf Antrag den Weiterbil-
dungsbezeichnungen dieser Verordnung gleichzustellen, wenn die zuständige Behörde die 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung feststellt. Ergibt die Gleichwertigkeitsprüfung eine teil-
weise Anrechnungsfähigkeit, kann die Weiterbildung nach dieser Verordnung um den er-
mittelten gleichwertigen Anteil gekürzt werden.  
 
(3) Weiterbildungsbezeichnungen von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemein-
schaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 
Rechtsanspruch eingeräumt haben, sind auf Antrag den Weiterbildungsbezeichnungen 
dieser Verordnung gleichzustellen, wenn sie den für die jeweilige Weiterbildung erforderli-
chen Zugangsberuf sowie den Abschluss einer dieser Verordnung gleichwertigen Weiter-
bildung in einem der genannten Staaten nachweisen. Der Weiterbildungsnachweis muss 
im Herkunftsmitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt sein und bescheinigen, dass das Be-
rufsqualifikationsniveau der Antrag stellenden Person zumindest unmittelbar unter dem in 
Artikel 11 Buchstabe c oder Buchstabe d der der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) vom 31. Juli 
2008 (ABl. EU Nr. L 205 S. 10) genannten Niveau liegt. Für die Anerkennung der Gleich-
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wertigkeit des Zugangsberufes gelten die durch Bundes- oder Landesrecht getroffenen 
Regelungen.  
 
(4) Ergibt die Gleichwertigkeitsprüfung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 und 2, dass sich 
die nachgewiesenen Weiterbildungsinhalte wesentlich von der in dieser Verordnung gere-
gelten Weiterbildung unterscheiden, ist als Ausgleichsmaßnahme ein Anpassungslehrgang 
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, sofern der wesentliche Unterschied 
nicht durch die Berufspraxis des Antragstellers ganz oder teilweise ausgeglichen ist. Der 
Anpassungslehrgang ist so zu bemessen, dass er geeignet ist, die bestehenden Qualifika-
tionsunterschiede auszugleichen. Die Eignungsprüfung hat sich auf jene Qualifikationsbe-
reiche zu beschränken, in denen die nachgewiesene Weiterbildung hinter der Weiterbil-
dung nach dieser Verordnung zurückbleibt. Die Antrag stellenden Personen haben das 
Recht, zwischen Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung zu wählen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für Staatsangehörige im Sinne des Absatzes 3 Satz 1, die in einem 
Drittland eine Weiterbildung abgeschlossen haben, die durch einen in Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Staat anerkannt worden ist, wenn sie über eine dreijährige Berufserfahrung in die-
sem Beruf im Hoheitsgebiet des Staates, der die Weiterbildung anerkannt hat, verfügen 
und dieser Staat diese Berufserfahrung bescheinigt oder wenn die Anforderungen an die 
erworbenen Rechte nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften deshalb nicht er-
füllt sind, weil die erforderliche Berufspraxis nicht nachgewiesen wird.  
 
(5) Erfüllt eine Weiterbildung die Kriterien einer gemeinsamen Plattform im Sinne von Arti-
kel 15 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 
22), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) vom 31. Juli 2008 (ABl. EU Nr. L 205 S. 10), 
in der jeweils geltenden Fassung, ist auf eine Ausgleichsmaßnahme zu verzichten.  
 
(6) Die zuständige Behörde bestätigt innerhalb eines Monats den Eingang des Antrages 
auf Anerkennung der Gleichwertigkeit einer Weiterbildung sowie der vorgelegten Unterla-
gen und teilt mit, welche Unterlagen noch fehlen. Entscheidungen über die Anerkennung 
nach Absatz 3 sind innerhalb von vier Monaten nach Eingang der vollständigen Antragsun-
terlagen zu treffen.  
 
(7) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend für Staatsangehörige anderer als in Absatz 3 
Satz 1 genannter Staaten, soweit sich hinsichtlich der Anerkennung der Weiterbildungs-
nachweise nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften eine Gleichwertigkeit er-
gibt. Im Übrigen erfüllt eine außerhalb der in Absatz 3 Satz 1 genannten Staaten erworbe-
ne Weiterbildung die Voraussetzungen für eine Anerkennung nach dieser Verordnung, 
wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist. Ist dies nicht der Fall 
oder ist dies nur mit unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand feststellbar, ist 
ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis wird durch das Ablegen ei-
ner Prüfung erbracht, die sich auf den gesamten Inhalt der Abschlussprüfungen nach die-
ser Verordnung erstreckt. 
 
(7) Die zuständige Behörde ist zur engen Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde 
der in Absatz 3 Satz 1 genannten Staaten verpflichtet. Sie teilt auf Ersuchen die Daten mit, 
die für die Anerkennung einer Weiterbildung entsprechend dieser Verordnung erforderlich 
sind und bestätigt gegebenenfalls, dass die Mindestanforderungen an die Weiterbildung er-
füllt sind. Sie ist berechtigt, Auskünfte nach Satz 1 von der zuständigen Behörde eines der 
in Absatz 3 Satz 1 genannten Staates einzuholen, wenn berechtigte Zweifel an der Rich-
tigkeit der Angaben der Antrag stellenden Personen vorliegen.  
 
(8) Bei der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nach den Absätzen 4 und 7 wirken 
die staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen (§ XX) mit. 
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Vorübergehende und gelegentliche Dienstleitung 
 

(1) Staatsangehörige eines Staates im Sinne von §XX Abs. 3 Satz 1 mit einem Weiterbil-
dungsnachweis, die rechtmäßig in einem der in § XX Abs. 3 Satz 1 genannten Staaten 
niedergelassen sind, führen die Weiterbildungsbezeichnung des Herkunftsstaates, sofern 
sie ihre Berufstätigkeit als vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne des 
Artikels 50 des EG-Vertrages im Geltungsbereich dieser Verordnung ausüben. Dies gilt 
auch für Staatsangehörige anderer als in § XX Abs. 3 Satz 1 genannten Staaten, soweit 
sich hinsichtlich der Anerkennung von Weiterbildungsnachweisen nach dem Recht der Eu-
ropäischen Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt. 

8. Zuständigkeiten 
Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Unterabschnitts ist (das Staatsministe-
rium für Arbeit, und Sozialordnung, Familie und Frauen). 
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Teil 2: Besonderer Teil 

1. Vorbemerkungen 
Die vorliegenden Curricula orientieren sich am allgemein anerkannten Stand der medizi-
nisch-pflegerischen Erkenntnisse mit dem Ziel, ein durchgängig hohes Wissens- und 
Kompetenzniveau der Absolventinnen zu gewährleisten. 

Die Weiterbildungen sind modular aufgebaut. Die Module sollen die Anrechenbarkeit be-
reits erworbener fachlicher Qualifikationen erleichtern. 

Für jede Weiterbildung wurden Qualifikationsziele orientiert, die sich in ihrer Systematik 
am Konzept für die Fort-, Weiterbildung und Supervision in der stationären Altenhilfe, das 
vom Bayerischen Sozialministerium herausgegeben wird. 

Form der Weiterbildungen: 

1.1.1. Die Weiterbildungen sollen berufsbegleitend in Präsenzform durchgeführt 
werden.  

1.1.2. Die Weiterbildungen können in Vollzeitform durchgeführt werden. In diesem 
Fall sind zusätzliche ergänzende praktische Phasen zu integrieren, um den Praxis-
transfer des erworbenen Wissens zu unterstützen. Diese zusätzlichen praktischen 
Phasen sind in den Regelungen zu den einzelnen Weiterbildungen beschrieben. 

1.1.3. Die Weiterbildungen können in Teilen als Fernstudiengang angeboten wer-
den. Hierbei ist zu beachten, dass die Selbststudienzeiten nicht unter den ausgewie-
senen Präsenzzeiten liegen. Die Module, die eine Präsenzform erfordern,  sind in 
den Regelungen zu den einzelnen Weiterbildungen beschrieben. 

2. Weiterbildung zur Einrichtungsleitung 

2.1. Qualifikationsziele der Weiterbildung 

Die Qualifikationsziele der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung lassen sich in Orientie-
rung an den Empfehlungen des Bayerischen Landespflegeausschusses folgendermaßen 
beschreiben: 

Fachkompetenz 

Die Weiterbildung soll das relevante fachliche Wissen auf dem aktuellen Stand des Wis-
sens im Heimmanagement vermitteln. Von besonderer Bedeutung sind dabei folgende 
Wissensfelder: 

� Kenntnis des aktuellen Managementwissens im Bereich des Führens und Leitens 
sozialer Dienstleistungsunternehmen 

� Kenntnis des aktuellen ökonomischen und rechtlichen Fachwissens, um ein Heim im 
Altenhilfemarkt erfolgreich führen zu können 

� Kenntnis des aktuellen Wissensstands der Gerontologie, Sozial- und Pflegewissen-
schaften 

Methodenkompetenz 

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, das erworbene Wissen situationsadäquat in der 
Managementpraxis anzuwenden. Hierbei sind vor allem folgende Kompetenzen zu ent-
wickeln: 

� Fähigkeit, mit den Mitarbeiterinnen eine offene Unternehmenskultur zu realisieren, in 
der gemeinsames Lernen und persönliche Weiterentwicklung unterstützt und geför-
dert wird 

� Fähigkeit, auf der Basis dieser Unternehmenskultur gemeinsam mit den Mitarbeite-
rinnen zukunftsorientierte Ziele zu setzen und zu erreichen 
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Soziale Kompetenz 

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, förderliche Bedingungen für die Bewohnerinnen 
und Mitarbeiterinnen gestalten zu können. Hier sind insbesondere folgende Kompeten-
zen erforderlich: 

� Fähigkeit und Bereitschaft, das Engagement und die Motivation der Mitarbeiterinnen 
zu erkennen und zu fördern 

� Fähigkeit und Bereitschaft, die individuellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen nach 
Normalität und Autonomie zu erkennen und Lösungen zu finden, um diesen Bedürf-
nissen gerecht zu werden 

Persönlichkeitskompetenz 

Die Weiterbildung soll die Teilnehmerinnen befähigen, die mit den Leitungsaufgaben ver-
bundenen Herausforderungen in persönlicher Hinsicht angemessen bewältigen zu kön-
nen. Dazu zählen vor allem folgende Kompetenzen: 

� Fähigkeit und Bereitschaft zur Entwicklung einer offenen Werthaltung, die ständig vor 
den eigenen beruflichen Erfahrungen reflektiert und  erweitert wird 

� Fähigkeit und Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung vor dem Hintergrund 
des lebenslangen Lernens 

Systemisch-ökologische Kompetenz 

Die Teilnehmerinnen sollen ein reflektiertes Bewusstsein entwickeln, um die Interdepen-
denzen zwischen ihrer Leitungstätigkeit und den gesellschaftlichen, ökonomischen, öko-
logischen und politischen Einflussfaktoren verstehen und in ihrer Leitungstätigkeit be-
rücksichtigen zu können. Hierzu gehört: 

� Fähigkeit, systemisch denken zu können und für innovative Lösungen offen zu sein 
� Bereitschaft, sich im Interesse der Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen politisch und 

gesellschaftlich zu positionieren und zu engagieren 

2.2. Zugangsvoraussetzungen 
Um an der Weiterbildung teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zu 
erfüllen: 

2.2.1. abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung in einem staatlich aner-
kannten Beruf oder ein abgeschlossenes Studium, die oder das fachlich dazu befähi-
gen, eine stationäre Einrichtung zu leiten; darunter fallen insbesondere Ausbildungen 
und Studiengänge des Sozial- und Gesundheitswesens, des kaufmännischen Be-
reichs oder der öffentlichen Verwaltung;  

2.2.2. grundsätzlich mindestens eine einjährige hauptberufliche Tätigkeit in einer  
stationären Einrichtung der Pflege- und Behindertenhilfe  

2.2.3. Personen mit einem anderen als unter Ziffer 2.2.1 genannten Ausbildungs- 
und Studienabschluss können einen Antrag auf Zulassung stellen, über den die zu-
ständige Behörde entscheidet. 

2.3. Anforderungen an die Leitung der Weiterbildung 

Es ist eine Leitung der Weiterbildung zu benennen, die  

2.3.1. die Weiterbildung verantwortlich leitet, die 

2.3.2. über einen unter 2.2.1 genannten beruflichen oder akademischen Abschluss 
verfügt, und 

2.3.3. eine mindestens zweijährige Praxis- oder Lehrerfahrung in der Altenhilfe be-
sitzt und 

2.3.4. ihre pädagogische Eignung nachweisen kann. 
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2.3.5. Personen, die die Kriterien 2.3.1 – 2.3.4  ganz oder teilweise nicht erfüllen, 
können einen Antrag auf Anerkennung als Weiterbildungsleitung stellen, über 
den die zuständige Behörde entscheidet. 

2.4. Umfang und Dauer der Weiterbildung 

Die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung umfasst insgesamt 992 Stunden, die sich fol-
gendermaßen verteilen: 

2.4.1. Theoretischer Unterricht in Höhe von 912 Seminarstunden 

2.4.2. Ein Praktikum im Umfang von 80 Zeitstunden 

2.4.3. Zusätzlich ist eine Projektphase am Arbeitsplatz integriert, in der der Transfer 
des erworbenen Wissens in die Praxis erfolgen soll. Diese Projektphase soll 
in der regulären Arbeits- bzw. Praktikumszeit der Teilnehmerinnen durchge-
führt werden. 

2.4.4. Teilnehmerinnen, die eine Vollzeitweiterbildung besuchen, müssen zusätzlich 
ein zweimonatiges Praktikum in einer Einrichtung der stationären Alten- bzw. 
Behindertenhilfe absolvieren 

2.5. Inhalte der Weiterbildung und Modulübersicht 

Die Weiterbildung gliedert sich in vier inhaltliche Qualifikationsbereiche:  

A. Soziale Führungs-Qualifikationen (328 Seminarstunden und 80 Zeitstunden Prak-
tikum) 

B. Ökonomische Qualifikationen (184 Seminarstunden) 

C. Organisatorische Qualifikationen (184 Seminarstunden) 

D. Strukturelle Qualifikationen (216 Seminarstunden) 

Jeder Qualifikationsbereich umfasst mehrere Module, deren Inhalte in einer Verwal-
tungsanweisung zur Verordnung differenziert dargestellt sind.  

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über Inhalte und Umfang der Module. 

 

Module der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung 
 

A: Soziale Führungs-Qualifikationen (328 Seminarstunden + 80 Zeitstunden Praktikum) 

A1: Führen und Leiten in sozialen Dienstleistungsunternehmen 24 

A 2: Führungsethik 32 

A 3: Personalführung 24 

A 4: Kommunikation als Führungsaufgabe 40 

A 5: Strategisches Management  24 

A 6: Change-Management 32 

A 7: Moderation, Präsentation und Rhetorik 32 

A 8: Rollenkompetenz  28 

A 9: Teamentwicklung 28 

A 10: Konfliktmanagement 24 

A 11: Kollegiale Beratung und Coaching 32 
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A 12: Praktikumsbegleitung 8 

 

B: Ökonomische Qualifikationen (184 Seminarstunden) 

B 1: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 32 

B 2: Sozialökonomie 32 

B 3: Finanzierung 24 

B 4: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 32 

B 5: Controlling 40 

B 6: Spezielle Betriebswirtschaftslehre 24 

 

C: Organisatorische Qualifikationen (184 Seminarstunden) 

C 1: Organisation und Netzwerkarbeit 32 

C 2: Qualitätsmanagement 40 

C 3: Beschwerdemanagement 24 

C 4: Personalmanagement 40 

C 5: Schnittstellenmanagement 24 

C 6: Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen 24 

 

D: Strukturelle Qualifikationen (216 Seminar-Stunden) 

D 1: Gerontologie 32 

D 2: Pflegewissenschaft und –praxis 32 

D 3: Allgemeines Recht 32 

D 4: Betriebsbezogenes Recht 32 

D 5: Arbeitsrecht 32 

D 6: Sozialrecht  32 

D 7: Sozialpolitik 24 

2.6. Weiterbildungsbezeichnung 
Die Weiterbildungsbezeichnung lautet: „Einrichtungsleitung in der Alten- und Behinder-
tenhilfe“ 

3. Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 

3.1. Qualifikationsziele 

Die Qualifikationsziele der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung lassen sich in Orientie-
rung an den Empfehlungen des Bayerischen Landespflegeausschusses folgendermaßen 
beschreiben: 

Fachkompetenz 

Die Weiterbildung soll das relevante fachliche Wissen auf dem aktuellen Stand des Wis-
sens in Pflegewissenschaft und Pflegemanagement vermitteln. Von besonderer Bedeu-
tung sind dabei folgende Wissensfelder 
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� Kenntnis des aktuellen Wissensstands der Pflegewissenschaften und Pflegemana-
gements 

� Kenntnis des aktuellen pflegerelevanten ökonomischen und rechtlichen Fachwissens 

Methodenkompetenz 

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, erworbenes Wissen situationsadäquat in der Lei-
tungspraxis anzuwenden. Hierbei sind vor allem folgende Kompetenzen zu entwickeln: 

� Fähigkeit, pflegerische Konzepte auf dem anerkannten Stand des Fachlichen Wis-
sens zu entwickeln, in denen die Lebensqualität der Bewohnerinnen und ihre Bedürf-
nisse nach Würde, Selbstbestimmung,  und Normalität einen besonderen Stellenwert 
besitzen  

� Fähigkeit, pflegerische Abläufe und Strukturen im Rahmen dieser pflegerischen Kon-
zepte und  des Leitbildes der Einrichtung zu gestalten und weiterzuentwickeln 

Soziale Kompetenz 

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, förderliche Bedingungen für die Bewohnerinnen 
und Mitarbeiterinnen gestalten zu können. Hier sind insbesondere folgende Kompeten-
zen erforderlich: 

� Fähigkeit und Bereitschaft, das Engagement und die Motivation der Mitarbeiterinnen 
zu erkennen und zu fördern 

� Fähigkeit und Bereitschaft, mit allen am Pflege- und Betreuungsprozess beteiligten 
Akteuren zielorientiert kommunizieren und konsensfähige Vereinbarungen aushan-
deln können 

Persönlichkeitskompetenz 

Die Weiterbildung soll die Teilnehmerinnen befähigen, die mit den Leitungsaufgaben ver-
bundenen Herausforderungen in persönlicher Hinsicht angemessen bewältigen zu kön-
nen. Dazu zählen vor allem folgende Selbstkompetenzen: 

� Fähigkeit und Bereitschaft zur Entwicklung einer offenen Werthaltung, die ständig vor 
den eigenen beruflichen Erfahrungen reflektiert und erweitert wird 

� Fähigkeit und Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung vor dem Hintergrund 
des lebenslangen Lernens 

Systemisch-ökologische Kompetenz 

Die Teilnehmerinnen sollen ein reflektiertes Bewusstsein entwickeln, um die Interdepen-
denzen zwischen ihrer Leitungstätigkeit und den gesellschaftlichen, ökonomischen, öko-
logischen und politischen Einflussfaktoren verstehen und in ihrer Leitungstätigkeit be-
rücksichtigen zu können. Hierzu gehören: 

� Fähigkeit zur Integration und Vernetzung der pflegerischen Bereiche unter ökolo-
gisch-systemischen Gesichtspunkten  

� Bewusstsein zur Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten 

3.2 Zugangsvoraussetzungen 

Um an der Weiterbildung teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zu 
erfüllen: 

3.2.1 eine abgeschlossene Ausbildung in einem der folgenden Berufe: 

3.2.1.1 Altenpflege 

3.2.1.2 Gesundheits- und Krankenpflege (bzw. Krankenpflege) 

3.2.1.3 Gesundheits- und –Kinderkrankenpflege (bzw. Kinderkrankenpflege) 

3.2.2 Eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in dem erlernten Ausbildungs-
beruf innerhalb der letzten 5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung 
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3.2.3 Personen mit einem anderen als unter 3.2.1 genannten Ausbildungsabschluss 
können einen Antrag auf Zulassung stellen, über den die zuständige Behörde 
entscheidet. 

3.3 Anforderungen an die Leitung der Weiterbildung 
Für jeden Kurs ist eine Leitung der Weiterbildung zu benennen, die  

3.3.1. die Weiterbildung verantwortlich leitet, 

3.3.2. über einen beruflichen Abschluss in einem Pflegeberuf oder ein abgeschlos-
senes Studium in den Bereich Pflegemanagement, Betriebswirtschaft,     
Geistes- und Sozialwissenschaften oder vergleichbaren Studiengängen ver-
fügt 

3.3.3. über eine mindestens zweijährige Praxis- oder Lehrerfahrung in der Altenhilfe 
verfügt und 

3.3.4. ihre pädagogische Eignung nachweisen kann. 

3.3.5. Personen, die die Kriterien 3.3.1 – 3.3.4  ganz oder teilweise nicht erfüllen, 
können einen Antrag auf Anerkennung als Weiterbildungsleitung stellen, über 
den die zuständige Behörde entscheidet. 

3.4 Umfang und Dauer der Weiterbildung 
3.4.1 Die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung wird in Form einer Basis- und Auf-

bauweiterbildung durchgeführt und umfasst insgesamt 684 Seminarstunden 
und 80 Zeitstunden Praktikum.  

3.4.2 Die Basisweiterbildung umfasst 484 Seminarstunden und 80 Zeitstunden 
Praktikum. Sie endet mit dem Abschluss „Wohnbereichsleitung in Heimen der 
Altenhilfe“. Die abgeschlossene Basisweiterbildung ist anerkennungsfähig im 
Rahmen der Qualifizierung zur Verantwortlichen Pflegefachkraft gem. §71 
SGB XI.  

3.4.3 Die Aufbauweiterbildung umfasst 200 Seminarstunden und endet mit dem 
Abschluss „Pflegedienstleitung in Heimen der Altenhilfe“.  

3.4.4 In beide Teile der Weiterbildung  ist eine Projektphase integriert, in der der 
Transfer des erworbenen Wissens in die Praxis erfolgen soll. Diese Projekt-
phasen sollen in der regulären Arbeits- bzw. Praktikumszeit der Teilnehmerin-
nen durchgeführt werden. 

3.4.5 Teilnehmerinnen, die eine Vollzeitweiterbildung besuchen, müssen zusätzlich 
ein zweimonatiges Praktikum in einer Einrichtung der stationären Alten- bzw. 
Behindertenhilfe absolvieren. 

3.5 Inhalte der Weiterbildung 

Die gesamte Weiterbildung gliedert sich in vier inhaltliche Qualifikationsbereiche:  

A. Soziale Führungs-Qualifikationen (248 Seminarstunden und 80 Zeitstunden 
Praktikum) 

B. Ökonomische Qualifikationen (136 Seminarstunden) 

C. Organisatorische Qualifikationen (188 Seminarstunden) 

D. Strukturelle Qualifikationen (112 Seminarstunden) 

Jeder Qualifikationsbereich umfasst mehrere Module, deren Inhalte in einer Verwal-
tungsanweisung zur Verordnung differenziert dargestellt sind.  

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über Inhalte und Umfang der Module. 
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Module der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
 
A: Soziale Führungs-Qualifikationen  

Basisweiterbildung (196 Seminarstunden + 80 Zeitstunden Praktikum) 

A 1: Führungsmanagement und Führungsethik 32 

A 2: Kommunikation als Führungsaufgabe  40 

A 3: Rollenkompetenz  12 

A 4: Teamentwicklung 28 

A 5: Change-Management 32 

A 6: Moderation, Präsentation und Rhetorik 32 

A 8: Kollegiale Beratung und Coaching 16 

A 7: Praktikumsbegleitung 4 

Aufbauweiterbildung (52 Seminarstunden)  

AA 1: Rollenkompetenz in der Pflegedienstleitung 12 

AA 2: Kommunikation und Konfliktmanagement 24 

AA 3: Kollegiale Beratung und Coaching 16 

 

B: Ökonomische Qualifikationen  

Basisweiterbildung (64 Seminarstunden) 

B 1: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 32 

B 2: Sozialökonomie 16 

B 3: Controlling 16 

Aufbauweiterbildung (72 Seminarstunden) 

BA 1: Gesundheitsökonomie  24 

BA 2: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 32 

BA 3: Spezielle Betriebswirtschaftslehre 16 

 

C: Organisatorische Qualifikationen  

Basisweiterbildung (144 Seminarstunden) 

C 1: Pflegeorganisation 32 

C 2: Qualitätsmanagement 40 

C 3: Beschwerdemanagement 16 

C 4: Personalmanagement 40 

C 5: Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen 16 

Aufbauweiterbildung (44 Seminarstunden) 

CA 1: Organisation und Netzwerkarbeit 16 

CA 2: Projektmanagement 12 

CA 3: Schnittstellenmanagement 16 
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D: Strukturelle Qualifikationen  

Basisweiterbildung (80 Seminar- Stunden) 

D 1: Angewandte Pflegewissenschaft  32 

D 2: Allgemeines Recht 16 

D 3: Arbeitsrecht 12 

D 4: Sozialrecht 20 

Aufbauweiterbildung (32 Seminarstunden) 

DA 1: Betriebsbezogenes Recht 16 

DA 2 Sozialpolitik 16 

 

3.6 Weiterbildungsbezeichnungen 

Die Weiterbildungsbezeichnung nach Abschluss der Basisweiterbildung lautet „Wohn-
bereichsleitung in der stationären Altenhilfe“ 

Die Weiterbildungsbezeichnung nach Abschluss der Aufbauweiterbildung lautet: „Pfle-
gedienstleitung in der Altenhilfe“ 

4. Weiterbildung Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege 

4.1. Ziele der Weiterbildung 

Fachkompetenz 

Die Weiterbildung soll das relevante fachliche Wissen auf dem aktuellen Stand des me-
dizinisch-pflegerischen Wissens vermitteln. Von besonderer Bedeutung sind dabei fol-
gende Wissensfelder: 

� Kenntnis der gerontopsychiatrischen Krankheitsbilder und Wissen um ihre Folgen auf 
Erleben und Verhalten der gerontopsychiatrisch erkrankten Personen 

� Kenntnis der pflegerischen und therapeutischen Möglichkeiten, mit dem Ziel, die Le-
bensqualität der gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen zu fördern 

Methodenkompetenz 

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, das erworbene Wissen situationsadäquat in der 
Betreuungspraxis anzuwenden. Hierbei sind vor allem folgende Kompetenzen von Be-
deutung: 

� Fähigkeit, die Kompetenzen der Menschen mit gerontopsychiatrischen  Erkrankun-
gen zu erkennen und sie in Betreuung und Pflege strukturell zu integrieren 

� Fähigkeit, an der Entwicklung und Umsetzung von Pflege- und Betreuungskonzepten 
verantwortlich und steuernd mitwirken zu können und aktuelle fachliche Erkenntnisse 
in die Konzeptentwicklung mit einbringen zu können 

Soziale Kompetenz 

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, an der Schaffung von förderlichen Bedingungen 
für alle an der Betreuung und Pflege Beteiligten verantwortlich mitwirken zu können. Hier 
sind insbesondere folgende Kompetenzen erforderlich: 

� Fähigkeit, zu den gerontopsychiatrisch erkrankten Personen und deren Angehörigen 
eine empathische und tragfähige Beziehung aufzubauen 

� Fähigkeit, mit den an der Betreuung und Pflege Beteiligten offen und konstruktiv zu-
sammenzuarbeiten 
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Persönlichkeitskompetenz 

Die Weiterbildung hat zum Ziel, den Teilnehmerinnen die erforderlichen Kompetenzen zu 
vermitteln, die sie zur Bewältigung der mit der Tätigkeit verbundenen Herausforderungen 
benötigen. Dazu zählen vor allem folgende Selbstkompetenzen: 

� Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Grenzen im Umgang mit gerontopsychiatrisch er-
krankten Menschen zu erkennen und Unterstützung von anderen in Anspruch zu 
nehmen 

� Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Handeln und Verhalten sowie dessen Folgen 
zu reflektieren 

Systemisch-ökologische Kompetenz 

Die Teilnehmerinnen sollen reflektiertes Bewusstsein entwickeln, um die Interdependen-
zen zwischen ihrer Tätigkeit und den gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen 
und politischen Kontextfaktoren zu verstehen und berücksichtigen zu können. 

� Bewusstsein zur Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten 
� Kulturelle und ethnische Aufgeschlossenheit 

4.2. Zugangsvoraussetzungen 

Um an der Weiterbildung teilnehmen zu können sind folgende Voraussetzungen zu 
erfüllen: 

4.2.1. eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium in einem der folgenden Berufe 
bzw. Studiengänge: 

4.2.1.1. Altenpflege 
4.2.1.2. Ergotherapie 
4.2.1.3. Fachhauswirtschaft 
4.2.1.4. Gesundheits- und Krankenpflege (bzw. Krankenpflege) 
4.2.1.5. Gesundheits- und –Kinderkrankenpflege (bzw. Kinderkrankenpflege) 
4.2.1.6. Heilerziehungspflege 
4.2.1.7. Sozialpädagogik, Heilpädagogik 

4.2.2. eine mindestens einjährige Berufserfahrung in der Altenhilfe nach Abschluss 
der Ausbildung 

4.2.3. Personen mit einem anderen als unter 4.2.1 genannten Ausbildungsabschluss 
können einen Antrag auf Zulassung stellen, über den die zuständige Behörde ent-
scheidet. 

4.3. Anforderungen an die Leitung der Weiterbildung 

Es ist eine Leitung der Weiterbildung zu benennen, die  

4.3.1. die Weiterbildung verantwortlich leitet, 

4.3.2. über einen beruflichen Abschluss in einem Pflegeberuf oder ein abgeschlos-
senes Studium in den Bereichen Gerontologie/Geriatrie oder vergleichbaren 
Studiengängen verfügt, 

4.3.3. über eine mindestens zweijährige gerontopsychiatrische Praxis- oder Lehrer-
fahrung verfügt und ihre pädagogische Eignung nachweisen kann 

4.3.4. ihre pädagogische Eignung nachweisen kann. 

4.3.5. Personen, die die Kriterien 4.3.1 – 4.3.4  ganz oder teilweise nicht erfüllen, 
können einen Antrag auf Anerkennung als Weiterbildungsleitung stellen, über 
den die zuständige Behörde entscheidet. 
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4.4. Umfang und Dauer der Weiterbildung 

Die Weiterbildung Gerontopsychiatrische Pflege umfasst insgesamt 648 Stunden, die 
sich folgendermaßen verteilen: 

4.4.1. Theoretischer Unterricht in Höhe von 560 Seminarstunden; eine Seminar-
stunde entspricht 45 Minuten 

4.4.2. Ein Praktikum im Umfang von 80 Zeitstunden 

4.4.3. Einen Prüfungsteil in Höhe von 8 Seminarstunden 

Zusätzlich ist eine Projektphase integriert, in der der Transfer des erworbenen Wis-
sens in die Praxis erfolgen soll. Diese Projektphase soll in der regulären Arbeits-
/Praktikumszeit der Teilnehmerinnen durchgeführt werden. 

4.5. Inhalte der Weiterbildung 

Die Weiterbildung gliedert sich in vier inhaltliche Qualifikationsbereiche:  

A: Gerontopsychiatrische Betreuungs-Qualifikationen (224 Seminarstunden) 

B: Organisatorische Qualifikationen (120 Seminarstunden und 80 Zeitstunden 
Praktikum) 

C: Beratungs-Qualifikationen (104 Seminarstunden) 

D: Strukturelle Qualifikationen (112 Seminarstunden) 
 

Jeder Qualifikationsbereich umfasst mehrere Module, deren Inhalte in einer Verwal-
tungsanweisung zur Verordnung differenziert dargestellt sind.  

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über Inhalte und Umfang der Module. 

 

Module der Weiterbildung Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege 
 

A: Gerontopsychiatrische Betreuungs-Qualifikationen (224 Seminarstunden) 
A 1: Medizinisch-pflegerische Kompetenz 48 

A 2: Spezielle Pflegeanforderungen und Assessment 48 

A 3: Grundlagen der Betreuungskompetenz 48 

A 4: Spezielle Betreuungsanforderungen 24 

A 5: Beziehungsgestaltung 24 

A 6: Angewandte Pflege- und Bezugswissenschaften  32 

 

B: Organisatorische Qualifikationen (120 Seminarstunden und 80 Zeitstunden Praktikum) 
B 1: Organisation von Betreuung und Pflege 48 

B 2: Qualitätsmanagement 40 

B 3: Projektmanagement 24 

B 4: Praktikum und Praktikumsbegleitung 8 

 

C: Beratungs-Qualifikationen (104 Seminarstunden)  

C 1: Pflegeberatung und Vernetzung 32 

C 2: Kollegiale Beratung 32 

C 3: Berufspädagogik und Anleitung 40 

 

D: Strukturelle Qualifikationen (112 Seminarstunden) 
D 1: Sozial- und Selbstkompetenz 48 
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D 2: Ethik 32 

D 3: Recht und Politik 32 

 

4.6. Weiterbildungsbezeichnungen 

Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten: 

„Altenpfleger für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Altenpflegerin für gerontopsychiatri-
sche Pflege“ 

„Ergotherapeut für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Ergotherapeutin für gerontopsy-
chiatrische Pflege“ 

„Fachhauswirtschafter für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Fachhauswirtschafterin in 
für gerontopsychiatrische Pflege“ 

„Gesundheits- und Krankenpfleger für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Gesundheits- 
und Krankenpflegerin für gerontopsychiatrische Pflege“ 

„Gesundheits- und –Kinderkrankenpfleger für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Ge-
sundheits- und –Kinderkrankenpflegerin für gerontopsychiatrische Pflege“ 

„Heilerziehungspfleger für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Heilerziehungspflegerin 
für gerontopsychiatrische Pflege“ 

„Sozialpädagoge für gerontopsychiatrische Pflege“ oder „Sozialpädagogin für geron-
topsychiatrische Pflege“ 

 

5. Weiterbildung zur Praxisanleitung 

5.1. Qualifikationsziele der Weiterbildung 

Die Qualifikationsziele der Weiterbildung orientieren sich an den Empfehlungen des Bay-
erischen Landespflegeausschusses: 

Fachkompetenz 

Die Weiterbildung vermittelt das praxisrelevante Wissen auf dem allgemein anerkannten 
Stand des berufspädagogischen-pflegerischen Wissens, insbesondere der 

� Kenntnis über die Gestaltung von geeigneten Lernsituationen im Praxisfeld zum Er-
werb angestrebter Kompetenzen 

� Kenntnis psychologischer und pädagogischer Theorien, sowie der relevanten didakti-
sche Modelle  

� Kenntnis lernfördernder und lernhemmender Faktoren  

Methodenkompetenz 

Die Weiterbildung befähigt, das erworbene Wissen situationsadäquat in der Anleitungs-
praxis anzuwenden:  

� Fähigkeit, den Lernprozess positiv mit geeigneten Methoden zu gestalten und teil-
nehmerorientierte didaktische Techniken gezielt anzuwenden. 

� Fähigkeit, die Auszubildende unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernmethoden 
individuell und dem Ausbildungsstand entsprechend zu fördern. 

Soziale Kompetenz 

Die Weiterbildung befähigt, an der Schaffung von förderlichen Bedingungen für die am 
Anleitungs- und Ausbildungsprozess Beteiligten verantwortlich mitwirken zu können: 



Curricula für die Altenpflege 
 

� Fähigkeit, Spannungen und Krisen rund um das Ausbildungsgeschehen  frühzeitig zu 
erkennen und Konfliktlösungen herbeizuführen.  

� Fähigkeit, mit allen an der Aus- und Weiterbildung Beteiligten zielorientiert  zu kom-
munizieren und konsensfähige Vereinbarungen auszuhandeln. 

Persönlichkeitskompetenz 

Die Weiterbildung hat zum Ziel, den Teilnehmer/innen die erforderlichen Kompetenzen 
zu vermitteln, die sie zur Bewältigung der mit der Tätigkeit verbundenen Herausforderun-
gen benötigen: 

� Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Grenzen im Umgang mit allen an der Ausbil-
dung Beteiligten zu erkennen und Unterstützung zu nehmen.  

� Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Handeln und Verhalten sowie dessen Fol-
gen zu reflektieren 

Systemisch-ökologische Kompetenz 

Die Teilnehmer/innen entwickeln ein reflektierendes Bewusstsein, um die Interdependen-
zen zwischen ihrer Tätigkeit und den gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen 
und politischen Kontextfaktoren zu verstehen und berücksichtigen zu können: 

� Bewusstsein zur Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten 

� Kulturelle und ethnische Aufgeschlossenheit 

5.2 Zugangsvoraussetzungen 

Um an der Weiterbildung teilnehmen zu können, sind folgende Voraussetzungen zu erfül-
len 

5.2.1. eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium in einem der folgenden Berufe 
bzw. Studiengänge: 

5.2.1.1. Altenpflege 

5.2.1.2. Gesundheits- und Krankenpflege (bzw. Krankenpflege) 

5.2.1.3. Gesundheits- und –Kinderkrankenpflege (bzw. Kinderkrankenpflege) 

5.2.2. eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in dem erlernten Ausbildungs-
beruf innerhalb der letzten 5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung 

5.2.3. Personen mit einem anderen als unter 5.2.1 genannten Ausbildungsabschluss 
können einen Antrag auf Zulassung stellen, über den die zuständige Behörde ent-
scheidet. 

5.3 Anforderungen an die Leitung der Weiterbildung 

Es ist eine Leitung der Weiterbildung zu benennen, die  

5.3.1 die Weiterbildung verantwortlich leitet, 
5.3.2 über einen beruflichen Abschluss in einem Pflegeberuf und eine abgeschlos-

sene Weiterbildung zur Lehrerin für Pflege ein abgeschlossenes Studium in 
den Bereichen (Pflege)-Pädagogik oder vergleichbaren Studiengängen ver-
fügt, 

5.3.3 über eine mindestens zweijährige gerontopsychiatrische Praxis- oder Lehrer-
fahrung verfügt und ihre pädagogische Eignung nachweisen kann 

5.3.4 Personen, die die Kriterien 5.3.1 – 5.3.4  ganz oder teilweise nicht erfüllen, 
können einen Antrag auf Anerkennung als Weiterbildungsleitung stellen, über 
den die zuständige Behörde entscheidet. 
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5.4 Umfang und Dauer der Weiterbildung 
Die Weiterbildung umfasst insgesamt 200 Seminarstunden. Zusätzlich ist eine Projekt-
phase integriert, in der der Transfer des erworbenen Wissens in die Praxis erfolgen soll. 
Diese Projektphase soll in der regulären Arbeits- bzw. Praktikumszeit der Teilneh-
mer/innen durchgeführt werden. 

5.5 Inhalte der Weiterbildung  

Die Weiterbildung gliedert sich in drei inhaltliche Qualifikationsbereiche:  

A. Pädagogische Qualifikationen (56 Seminarstunden) 

B. Anleitungs-Qualifikationen (92 Seminarstunden) 

C. Strukturelle Qualifikationen (52 Seminarstunden) 

Jeder Qualifikationsbereich umfasst mehrere Module, deren Inhalte in einer Verwal-
tungsanweisung zur Verordnung differenziert dargestellt sind.  

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über Inhalte und Umfang der Module. 

 

Module der Weiterbildung zur Praxisanleitung 
 

A: Pädagogische Qualifikationen (56 Seminarstunden) 

A 1: Grundlagen der (Fach-) Pädagogik und Didaktik  24 

A 2: Psychologische Grundlagen   16 

A 3: Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis 16 

 

B: Anleitungs-Qualifikationen  (92 Seminarstunden) 

B 1: Anforderungsprofil und Berufsethik  24 

B 2: Gestaltung und Planung des Anleitungsprozesses sowie Lernortkooperation 20 

B 3: Lernbegleitung und Beratung 24 

B 4: Kommunikation und  Konfliktmoderation 24 

 

C: Strukturelle Qualifikationen (52 Seminarstunden) 

C 1: Methoden der Qualitätssicherung in der Ausbildung und Projektmanage-
ment 

20 

C 2: Der Pflegeprozess in Theorie und Praxis 16 

C 3: Rechtliche Grundlagen der Aus- und Weiterbildung in der Altenhilfe 16 

 

5.6 Weiterbildungsbezeichnungen 
Die Weiterbildungsbezeichnung lautet „Praxisanleitung für die Aus- und Weiterbildung 
in der Altenhilfe“ 
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Teil 3: Anhang 
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1. Modulbeschreibung Weiterbildung zur Einrichtungsleitung 

Überblick über die Modulformen 

 Pflichtmodul  
für die Fall- 
bearbeitung 

Präsenz-
modul 

A: Soziale Führungs-Qualifikationen  

A1: Führen und Leiten in sozialen Dienstleistungsunternehmen - - 

A 2: Führungsethik X X 

A 3: Personalführung - - 

A 4: Kommunikation als Führungsaufgabe - X 

A 5: Strategisches Management  - - 

A 6: Change-Management X - 

A 7: Moderation, Präsentation und Rhetorik - X 

A 8: Rollenkompetenz  X X 

A 9: Teamentwicklung X - 

A 10: Konfliktmanagement - X 

A 11: Kollegiale Beratung und Coaching - X 

A 12: Praktikumsbegleitung - X 

B: Ökonomische Qualifikationen  

B 1: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre X - 

B 2: Sozialökonomie X - 

B 3: Finanzierung - - 

B 4: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit X X 

B 5: Controlling X - 

B 6: Spezielle Betriebswirtschaftslehre X X 

C: Organisatorische Qualifikationen  

C 1: Organisation und Netzwerkarbeit X - 

C 2: Qualitätsmanagement X - 

C 3: Beschwerdemanagement X X 

C 4: Personalmanagement X - 

C 5: Schnittstellenmanagement X - 

C 6: Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen - - 

D: Strukturelle Qualifikationen  

D 1: Gerontologie X X 

D 2: Pflegewissenschaft und –praxis X - 

D 3: Allgemeines Recht - - 
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D 4: Betriebsbezogenes Recht X - 

D 5: Arbeitsrecht X - 

D 6: Sozialrecht  X - 

D 7: Sozialpolitik - - 

 

A: Soziale Führungs-Qualifikationen 
 
Modul A 1: Führen und Leiten in sozialen Dienstleistungsunternehmen 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Merkmale von Non-Profit-Organisationen 
und entwickeln ein kritisches Verständnis für die Besonderheiten  personen-
bezogener Dienstleistungsbetriebe im gesellschaftlich-politischen Kontext. 

Inhalte: 1. Dritter Sektor und Sozialwirtschaft 
2. Non-Profit-Organisationen und Soziale Dienstleistungsbetriebe 
3. Betreuung und Pflege als personbezogene Dienstleistung 
4. Lebenswelt- und Alltagsorientierung  
5. Soziale Teilhabe 
6. Anforderungen an Leiterinnen von Einrichtungen der Alten- und Behin-

dertenhilfe 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

keine 
 

 

Modul A 2: Führungsethik 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die wichtigsten Führungstheorien und können 
sie auf ihren beruflichen Alltag beziehen. Sie kennen die Bedeutung und die 
wesentlichen Konzepte der Führungsethik und können sie in Bezug auf ihr 
eigenes Führungsverständnis und –verhalten kritisch reflektieren. 

Inhalte: 1. Klassische Führungstheorien und -modelle 
2. Grundbegriffe der Ethik 

2.1. Ethische Positionen 
2.2. Ethik und Ökonomie 

3. Werteorientiertes Management im Spannungsfeld zwischen ökonomi-
schen und ethischen Anforderungen 

4. Autorität und Macht 
5. Führungsethik und Unternehmenskultur  
6. Prinzipien der Führungsethik als Grundlage des Berufsethos 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 
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Modul A 3: Personalführung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die wesentlichen Bereiche der  Personalfüh-
rung und können Methoden der Personalentwicklung anwenden. 

Inhalte: 1. Motivation 
2. Personalentwicklung 
3. Anforderungsprofile und Stellenbeschreibungen 
4. Zielvereinbarungen 
5. Betriebliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
6. Verfahren und Methoden der Personalbeurteilung 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialma-
nagement, Betriebswirtschaft, erfolgreiche Prüfung zur Dienstleistungsfach-
wirtin (IHK) oder vergleichbare Qualifikation 

 

Modul A 4: Kommunikation als Führungsaufgabe 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die unterschiedlichen Modelle der Kommunika-
tion und können sie in ihrem beruflichen Alltag anwenden. Sie kennen die 
Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten eines funktionierenden Informati-
onsmanagements. 

Verbindliche Inhalte: 1. Theorien und Modelle der Kommunikation 
2. Gesprächsführung 
3. Kommunikation als Instrument der Führung  

3.1. Mitarbeitergespräche  führen 
3.2. Kritikgespräche führen 

4. Analyse des eigenen Kommunikations- und Führungsstils 
5. Informationsmanagement 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 2 „Kommunikation als Führungsaufgabe“ der Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung;); abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Sozialpä-
dagogik, Soziologie, Kommunikationswissenschaften oder vergleichbare 
Qualifikation 

 

Modul A 5: Strategisches Management 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erwerben auf den zentralen Stufen eines strategischen 
Entscheidungsprozesses Kompetenzen, um strategische Problemstellungen 
eigenständig einer Lösung zuführen zu können. 

Inhalte: 1. Strategische Planung 
2. Strategiefindung und -implementierung 
3. Konzeptionsentwicklung 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); Entspre-
chende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialmanagement 
oder vergleichbare Qualifikation 
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Modul A 6: Change Management 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die verschiedenen Ansätze zur Steuerung von 
Veränderungsprozessen mit ihren Vor- und Nachteilen. Sie können die Pro-
jektmanagementmethode in der eigenen beruflichen Praxis anwenden. 

Inhalte: 1. Organisationsentwicklung  
2. Change Management als integrativer Ansatz 
3. Umgang mit Widerständen gegen Veränderungen 
4. Lernende Organisation 
5. Projektmanagement 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 
Projektarbeit im Rahmen der Weiterbildung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 5 „Change Management“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung; 
Modul „Projektmanagement“ der Weiterbildung Gerontopsychiatrische Pfle-
ge und Betreuung anteilig – „anteilig“ heißt: es kann maximal die Stunden-
zahl anerkannt werden, die das entsprechende Modul ausweist, nicht nach-
gewiesene Stunden und Inhalte sind zu besuchen; 
Entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialma-
nagement oder vergleichbare Qualifikation 
Empfohlen wird der Besuch dieses Moduls, auch wenn Anerkennungen 
vorliegen, da hier die Grundlagen zur Abschlussprojektarbeit vermittelt wer-
den. 

 

Modul A 8: Rollenkompetenz 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sollen sich selbst in ihren führungsrelevanten Kompeten-
zen bewerten und diese Einschätzung mit der Wahrnehmung anderer abglei-
chen. Persönliche Stärken und Entwicklungspotenziale sollen deutlich sichtbar 
und bewusst werden. 

Inhalte: 1. Rollenkonzept 
2. Rollenidentität und Rollenselbstbild 
3. Leitungsrolle 
4. Selbsteinschätzung 

Modul A 7: Moderation, Präsentation und Rhetorik 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Anwendungsbereiche von Moderation und 
kennen die Anforderungen an eine professionelle Gestaltung des Moderati-
onsprozesses. Sie können Techniken und Methoden der Moderation und Prä-
sentation im beruflichen Alltag anwenden. 

Inhalte: 1. Grundlagen der Moderation 
2. Phasen der Moderation 
3. Moderationstechniken und –instrumente 
4. Präsentationsmedien und -techniken 
5. Techniken der Argumentation 
6. Rhetorik 
7. Praktische Anwendung der Moderation und Präsentation 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 6 „Moderation, Präsentation und Rhetorik“ der Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung;abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Kommunikati-
on, Coaching 
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5. Persönlichkeitsmodelle 
6. Potenzialanalysen und Persönlichkeitstests 

Umfang: 28 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

 

Modul A 10: Konfliktmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Theorien zur Entstehung und zur Bearbei-
tung von Konflikten.  Sie kennen die Besonderheiten von Konflikten in ver-
schiedenen Settings und die Möglichkeiten, Konflikte zu bearbeiten. 

Inhalte: 1. Grundlagen des Konfliktmanagements 
2. Merkmale und Symptome von Konflikten 
3. Konfliktarten 
4. Phasen der Konfliktentwicklung  
5. Konfliktanalyse 
6. Konfliktlösungsmodelle 
7. Mediation 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul AA 2 „Konfliktmanagement“ aus der Aufbauweiterbildung zur Pflege-
dienstleitung; abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Kommunikation 
und Coaching 

 

Modul A 9: Teamentwicklung  

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Möglichkeiten und Methoden, um Teams zu ana-
lysieren und zu entwickeln und können sie in der beruflichen Praxis anwenden. 

Inhalte: 1. Ziele der Teamentwicklung 
2. Phasen des Teamentwicklungsprozesses 
3. Methoden der Teamentwicklung 
4. Teamanalyse 
5. Teambildung 
6. Teamleitung 

Umfang: 28 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 4 „Teamentwicklung“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung; 
Abgeschlossene Weiterbildung zur Supervisor/in bzw. vergleichbaren Weiterbil-
dungen und Studiengänge 
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B: Ökonomische Qualifikationen 

Modul B 1: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die wesentlichen betriebswirtschaftlichen 
Grundbegriffe und Grundlagen. Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten 
bei der Wahl einer Rechtsform für ein Unternehmen. 

Inhalte: 1. Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 
2. Unternehmen als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre 
3. Rechtsformen von Unternehmen 
4. Überblick über die betrieblichen Funktionsbereiche 
5. Überblick über betriebswirtschaftliche Kennzahlen 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Modul A 11: Kollegiale Beratung und Coaching 

Ziele: Die Teilnehmerinnen tauschen ihre beruflichen Erfahrungen mit und in Lei-
tungspositionen aus und stärken ihre methodischen, sozialen und persönli-
chen Kompetenzen. Sie lernen die Methode der Kollegialen Beratung ken-
nen und in ihrer beruflichen Praxis anzuwenden. 

Inhalte: Kollegiale Beratungstage in Kleingruppen 

Umfang: 8 Seminarstunden theoretischer Unterricht 
24 Seminarstunden Kollegiale Beratung 

Nachweis: Teilnahme. Die Seminarstunden dieses Moduls sollen sich über die gesamte 
Weiterbildung erstrecken. Ort und Termine können von den Kleingruppen 
selbst gewählt werden. 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

Modul A 12: Praktikum 

Ziele: Die Teilnehmerinnen lernen das Arbeitsfeld einer Einrichtungsleitung auf der 
Basis der beruflichen Vorerfahrungen und bereits in der Weiterbildung er-
worbenen Kenntnisse kennen.  

Inhalte: 1. Einführung in das Praktikum  
2. Praktikum in einer Einrichtung der Alten- und Behindertenhilfe im Aufga-

benfeld der Einrichtungsleitung  

Umfang: 1. 8 Seminarstunden Einführung in das Praktikum und Praktikumsreflexion 
2. 80 Zeitstunden Praktikum 

Einrichtungen gelten als geeignet, die folgende Kriterien erfüllen: 
� Nachweis einer Einrichtungsleitung mit einer speziellen diesbezügli-

chen Weiterbildung 
� Nachweis einer mindestens zweijährigen Leitungserfahrung der Ein-

richtungsleitung  
Gewährleistung, dass die Einrichtungsleitung während des Praktikums als 
Ansprechpartner zur Verfügung steht 

Nachweis: Schriftlicher Praktikumsbericht 
Schriftliche Bestätigung der Praktikumsstelle 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Teilnehmerinnen, die nachweisen können, dass sie bereits mehr als  12 Mo-
nate eine Leitungsfunktion ausgeübt haben, können das Praktikum auf 40 
Stunden reduzieren. 
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Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 1 „Betriebswirtschaftslehre“ der Weiterbildung zur  Pflegedienstlei-
tung. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes 
Studium der Betriebs-/Volkswirtschaft, Gesundheitsökonomie oder ver-
gleichbare Qualifikation.  

 

Modul B 2: Sozialökonomie 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Bedeutung makroökonomischer und wirt-
schaftspolitischer Prozesse und Strukturen für das Management sozialer 
Dienstleistungsunternehmen. 

Inhalte: 1. Grundbegriffe der Volkswirtschaft  
2. Konjunktur und Wirtschaftswachstum 
3. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
4. Wirtschaftssysteme 
5. Funktionsweise des Marktes 
6. Marktversagen 
7. Wettbewerb und Wettbewerbsrecht 
8. Grundlagen der Wohlfahrtsökonomie 
9. Wirtschaftspolitik 
10. Weltwirtschaft und Globalisierung 
11. Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 2 „Sozialökonomie“ und BA 1 „Gesundheitsökonomie“ der Weiter-
bildung und Aufbauweiterbildung zur Pflegedienstleitung; 
erfolgreiche Prüfung zur Dienstleistungsfachwirtin (IHK) , abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium der Betriebs-
/Volkswirtschaft oder Gesundheitsökonomie oder vergleichbare Qualifikation 
Vergleichbare Module aus Studiengängen Pflegemanagement 

 

Modul B 3: Finanzierung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Bestandteile einer umfassenden Finanzie-
rungsplanung und die wichtigsten Finanzierungsregeln. Die Teilnehmerinnen 
haben einen Überblick über die wichtigsten alternativen Finanzierungsarten 
gegenüber einem Bankdarlehen. 

Inhalte: 1. Finanz- und Liquiditätsplanung 
2. Gewinn- und Verlustrechnung  
3. Finanzierungsarten 
4. Finanzierungsregeln und –kennzahlen 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen 
(IHK);abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. abgeschlossenes 
Studium der Betriebs-/Volkswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation 
Vergleichbare Module aus Studiengängen Pflegemanagement 

 

Modul B 4: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Elemente eines ganzheitlichen Marketing-
Ansatzes und die Bedeutung der Produkt, Preis- und Vertriebspolitik für die 
Gestaltung der Beziehungen mit der Außenwelt. Sie kennen Konzepte, Ka-
näle und Instrumente für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. 



Curricula für die Altenpflege 
 

Inhalte: 1. Grundlagen des Marketing 
2. Strategisches Marketing 
3. Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik 
4. Kommunikationspolitik 
5. Öffentlichkeitsarbeit 
6. Corporate Design und Corporate Identity 
7. Methoden der Öffentlichkeitsarbeit 
8. Social Sponsoring und Fundraising 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul BA 2 „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“ der Aufbauweiterbildung 
zur Pflegedienstleitung; 
Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); abgeschlos-
sene kaufmännische Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium der Be-
triebs-/Volkswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation; vergleichbare Module 
aus Studiengängen Pflegemanagement. 

 

Modul B 5: Controlling 

Ziele: Die Teilnehmer kennen den Controlling-Regelkreis und die relevanten In-
strumente. Sie können Verfahren der beschreibenden Statistik anwenden. 

Inhalte: 1. Aufgabenbereiche des Controlling 
2. Rechnungswesen als Grundlage des Controlling 
3. Controlling-Instrumente 
4. Beschreibende Statistik 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 3 „Controlling“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung anteilig – 
„anteilig“ heißt: es kann maximal die Stundenzahl anerkannt werden, die das 
entsprechende Modul ausweist, nicht nachgewiesene Stunden und Inhalte 
sind zu besuchen; abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. abge-
schlossenes Studium der Betriebswirtschaft; vergleichbare Module aus Stu-
diengängen Pflegemanagement. 

 

Modul B 6: Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Forderungen der Pflegebuchführungsver-
ordnung und die Vorgehensweise bei Pflegesatzverhandlungen. 

Inhalte: 1. Finanzierung der Pflegeheime im Rahmen eines Versorgungsvertrags 
nach SGB XI 

2. Vergütungsvereinbarungen und  Pflegesatzverhandlungen 
3. Pflegesatzkommission 
4. Pflegebuchführungsverordnung 
5. Entgeltkalkulation  
6. Ergänzende und alternative Finanzierungsformen 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul BA 3 der Aufbauweiterbildung zur Pflegedienstleitung anteilig – s.o.;  
Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); 
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C: Organisatorische Qualifikationen 

Modul C 1: Organisation und Netzwerkarbeit 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Grundlagen von Aufbau- und Ablauforgani-
sation und ihre praktischen Implikationen. Sie sind in der Lage Netzwerkar-
beit zu initiieren und zu entwickeln. 

Inhalte: 1. Organisationsziele 
2. Aufbauorganisation 
3. Ablauforganisation 
4. Informelle Strukturen und Prozesse 
5. Netzwerkarbeit 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Module C 1 „Pflegeorganisation“ zusammen mit Modul CA 1 „Organisation 
und Netzwerkarbeit“ der Weiterbildung und Aufbauweiterbildung zur Pflege-
dienstleitung; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanage-
ment, Sozialmanagement und vergleichbaren Studiengängen 

 

Modul C 2: Qualitätsmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Anforderungen an QM-Systeme in Heimen 
und können die erforderlichen Methoden und Instrumente in der Praxis an-
wenden.  

Inhalte: 1. Total Quality Management als Grundlage von Qualitätsmanagement 
2. Heimbewohnerinnen als Kunden  
3. Prozessorientierung  
4. Methoden und Instrumente des Qualitätsmanagements 
5. Selbst- und Fremdbewertungssysteme 
6. DIN-EN-ISO 9000:2000-er Normenreihe 
7. EFQM 
8. Qualitätsprüfrichtlinie des MDK  
9. Pflegequalitätsprüfungen durch Heimaufsicht 
10. Spezielle Qualitätsanforderungen an einzelne Funktionsbereiche des 

Heims 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 2 „Qualitätsmanagement“ der Weiterbildung zur Pflegedienstlei-
tung; abgeschlossene Weiterbildung Qualitätsbeauftragte/r im Sozial- und 
Gesundheitswesen; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegema-
nagement, Sozialmanagement 

 

Modul C 3: Beschwerdemanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Instrumente der Zufriedenheits- und Be-
schwerdeermittlung und können diese praxisbezogen anwenden. 

Inhalte: 1. Bedeutung des Beschwerdemanagements 
2. Phasen des Beschwerdemanagements 
3. Ermittlung von Kundenzufriedenheit 
4. Identifikation von Verbesserungspotenzialen 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  Modul C 3 „Beschwerdemanagement“ der Weiterbildung zur Pflegedienstlei-
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Qualifikationen: tung anteilig – „anteilig“ heißt: es kann maximal die Stundenzahl anerkannt 
werden, die das entsprechende Modul ausweist, nicht nachgewiesene 
Stunden und Inhalte sind zu besuchen; abgeschlossene Weiterbildung Qua-
litätsbeauftragte/r im Sozial- und Gesundheitswesen oder vergleichbare 
Qualifikation;; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanage-
ment, Sozialmanagement 

 

Modul C 4: Personalmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Grundlagen des Personalmanagements und 
können sicher mit Instrumenten der Personalsteuerung und -entwicklung 
umgehen. 

Inhalte: 1. Personalplanung 
2. Personalgewinnung 
3. Personalauswahl 
4. Personaleinsatz 
5. Personalentwicklung 
6. Personalcontrolling 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 4 „Personalmanagement“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
Entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement und Sozi-
almanagement; erfolgreiche Prüfung zum Dienstleistungsfachwirt/in (IHK) 
oder vergleichbare Qualifikation 

 

Modul C 5:  Schnittstellenmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die verschiedenen Funktionsbereiche eines 
Heimes mit ihren Zielsetzungen und Abläufen. Sie kennen die Schnittstellen-
problematik und kennen Möglichkeiten des Schnittstellenmanagements. 

Verbindliche Inhalte: 1. Funktionsbereich Hauswirtschaft 
2. Funktionsbereich Pflege 
3. Funktionsbereich Technik 
4. Funktionsbereich Verwaltung 
5. Analyse von Tätigkeiten an den Schnittstellen und Schnittstellenmana-

gement  
6. Outsourcing von Funktionsbereichen 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Leistungsnachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul CA 3 „Schnittstellenmanagement“ der Aufbauweiterbildung zur Pflege-
dienstleitung 

 

Modul C 6: Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sind für die Situation von Angehörigen und Ehrenamtli-
chen sensibilisiert und kennen Möglichkeiten der Gewinnung und Einbeziehung. 

Inhalte: 1. Die Situation der Angehörigen von Heimbewohnerinnen 
2. Möglichkeiten der Einbeziehung von Angehörigen 
3. Angebote für Angehörige 
4. Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt 
5. Gewinnung und Einsatz von freiwilligen Mitarbeiterinnen in der Begleitung 

und Betreuung von Heimbewohnerinnen 

Umfang: 24 Seminarstunden 
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Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 5 „Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen“ der Weiterbil-
dung zur Pflegedienstleitung anteilig – s.o.; abgeschlossene Weiterbildung Ge-
rontopsychiatrische Pflege; abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik 
oder entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozial-
management  

D: Strukturelle Qualifikationen 
 

Modul D 1: Gerontologie 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die zentralen Faktoren der Lebensqualität im 
Alter. Sie kennen die wichtigsten geriatrischen und gerontopsychiatrischen 
Krankheitsbilder und ihre Auswirkungen auf Betreuung und Pflege. 

Verbindliche Inhalte: 1. Gerontologische Theorien und Modelle 
2. Lebensqualität im Alter  
3. Lebens- und Wohnqualität in Heimen 
4. Geriatrie 
5. Gerontopsychiatrische Erkrankungen  
6. Konsequenzen für die Betreuung und Pflege 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Leistungsnachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflege 

 

Modul D 2: Pflegewissenschaft und Pflegepraxis 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen den Zusammenhang zwischen Pflegetheorie 
und Pflegepraxis und wissen um die Bedeutung der Pflegeforschung für die 
Pflegepraxis. Sie kennen die Bedeutung von gerontopsychiatrischen 
Betreuungskonzepten und pflegerelevanten Qualitätsanforderungen.  

Verbindliche Inhalte: 1. Pflegewissenschaft 
2. Pflegetheorien und –modelle  
3. Pflegeforschung und Evidenzbasierte Pflegepraxis 
4. Pflegeprozess 
5. Nationale Expertenstandards und Qualitätsniveaus   
6. Pflege- und Betreuungskonzepte  

Umfang: 32 Seminarstunden 

Leistungsnachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 1„Angewandte Pflegewissenschaft“ der Weiterbildung zur Pflege-
dienstleitung; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanage-
ment, Sozialmanagement. Abgeschlossene Ausbildung in der Alten- oder 
Krankenpflege. 

 

Modul D 3: Allgemeines Recht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Grundlagen des deutschen und europäi-
schen Rechtssystems. Sie kennen die relevanten gesetzlichen Bestimmun-
gen des BGB, um ein Heim diesbezüglich rechtssicher führen zu können. 

Inhalte: 1. Bürgerliches Recht 
2. Rechtsgeschäfte und Vertragsrecht 
3. Haftungsrecht 
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4. Betreuungsrecht 
5. Strafrecht 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 2 „allgemeines Recht“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
anteilig – „anteilig“ heißt: es kann maximal die Stundenzahl anerkannt wer-
den, die das entsprechende Modul ausweist, nicht nachgewiesene Stunden 
und Inhalte sind zu besuchen; abgeschlossenes Studium der Rechtswissen-
schaften; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); 
entsprechendes Modul einer vergleichbaren Weiterbildung bzw. eines ver-
gleichbaren Studiengangs. 

 

Modul D 4: Betriebsbezogenes Recht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die relevanten betriebsbezogenen gesetzlichen 
Bestimmungen, um ein Heim diesbezüglich rechtssicher führen zu können.  

Inhalte: 
 

1. Gesetzliche Anforderungen an den Heimbetrieb und Heimrecht 
1.1. Bayerisches Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
1.2. Arbeitssicherheit 
1.3. Medizin-Produkte-Gesetz 
1.4. Hygiene/HACCP  

2. Rechte der Heimbewohnerinnen 
2.1. Mitwirkungsrechte 
2.2. Charta der hilfsbedürftigen  

3. Datenschutzrecht 
4. Steuerrecht 
5. Dienstleistungsrichtlinie der EU 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul DA 1 “Betriebsbezogenes Recht“ der Aufbauweiterbildung zur Pflege-
dienstleitung anteilig – s.o.; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesund-
heitswesen (IHK); entsprechendes Modul eines Studiengangs Pflegemana-
gement; abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften 

 

Modul D 5: Arbeitsrecht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die notwendigen Rechtsgrundlagen, um ein 
Unternehmen in allen Belangen des Arbeitsrechts rechtssicher führen zu 
können. 

Inhalte: 1. Grundlagen des Arbeitsrechts 
2. Arbeitsgerichtliches Verfahren 
3. Kollektives Arbeitsrecht 
4. Begründung von Arbeitsverhältnissen 
5. Inhalt von Arbeitsverhältnissen 
6. Arbeitnehmerschutz 
7. Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 3 „Arbeitsrecht“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung anteilig – 
s.o.; abgeschlossenes Studium Pflegemanagement; abgeschlossenes Stu-
dium der Rechtswissenschaften; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Ge-
sundheitswesen (IHK); entsprechende Module einer vergleichbaren Weiter-
bildung bzw. eines vergleichbaren Studiengangs. 



Curricula für die Altenpflege 
 

 

Modul D 6: Sozialrecht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erhalten einen Überblick über das gesamte Sozial-
recht. Die Teilnehmerinnen sind in der Lage, Anträge zu stellen, Sozialge-
richtsverfahren zu begleiten und Rechtsmittel zu erheben. 

Inhalte: 1. Überblick über das Netzwerk der sozialen Sicherung: 
2. Finanzierung 
3. Sozialverwaltungsverfahren 
4. Sozialgerichtsverfahren 
5. Grundzüge des Leistungsrechts 
6. Sozialversicherungsrecht 
7. Einführung in die SGB I – XII  

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 4 „Sozialrecht“ der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung anteilig – 
s.o.; abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften; abgeschlossene 
Weiterbildung Case-Management; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Ge-
sundheitswesen (IHK); abgeschlossenes Studium Pflegemanagement; ent-
sprechende Module einer vergleichbaren Weiterbildung bzw. eines ver-
gleichbaren Studiengangs. 

 

Modul D 7: Sozialpolitik 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die grundlegenden Determinanten der Sozial-
politik und erhalten einen Überblick über die verschiedenen sozialpolitischen 
Steuerungsmodelle. 

Inhalte: 1. Gestaltungsprinzipien der Sozialpolitik 
2. Akteure im Sozial- und Gesundheitswesen 
3. Strukturmerkmale und Steuerungsprinzipien des  deutschen Sozialstaats 

im Vergleich 
4. Entwicklung des Sozial- und Gesundheitswesens in der EU 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul DA 2 „Sozialpolitik“ der Aufbauweiterbildung zur Pflegedienstleitung 
anteilig – s.o. ; abgeschlossenes Studium der Politologie; Abschluss Fach-
wirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); entsprechendes Modul einer 
vergleichbaren Weiterbildung bzw. eines vergleichbaren Studiengangs. 
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2. Modulbeschreibung Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 

Überblick über die Modulformen 

 Pflichtmodul  
für die Fall- 
bearbeitung 

Präsenz-
modul 

A: Soziale Führungs-Qualifikationen 

Basisweiterbildung (196 Seminarstunden + 80 Zeitstunden Praktikum) 

A 1: Führungsmanagement und Führungsethik X X 

A 2: Kommunikation als Führungsaufgabe  X X 

A 3: Rollenkompetenz  - X 

A 4: Teamentwicklung X X 

A 5: Change-Management X - 

A 6: Moderation, Präsentation und Rhetorik - X 

A 7: Kollegiale Beratung und Coaching - X 

A 8: Praktikumsbegleitung - X 

Aufbauweiterbildung (52 Seminarstunden) 

AA 1: Rollenkompetenz in der Pflegedienstleitung X X 

AA 2: Kommunikation und Konfliktmanagement X X 

AA 3: Kollegiale Beratung und Coaching - X 

B: Ökonomische Qualifikationen  

Basisweiterbildung (64 Seminarstunden) 

B 1: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre X - 

B 2: Sozialökonomie X - 

B 3: Controlling X - 

Aufbauweiterbildung (72 Seminarstunden) 

BA 1: Gesundheitsökonomie  X - 

BA 2: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit X - 

BA 3: Spezielle Betriebswirtschaftslehre X - 

C: Organisatorische Qualifikationen  

Basisweiterbildung (144 Seminarstunden) 

C 1: Pflegeorganisation X - 

C 2: Qualitätsmanagement X - 

C 3: Beschwerdemanagement X X 

C 4: Personalmanagement X - 

C 5: Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen - - 

Aufbauweiterbildung (44 Seminarstunden) 
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CA 1: Organisation und Netzwerkarbeit X - 

CA 2: Projektmanagement X X 

CA 3: Schnittstellenmanagement X - 

D: Strukturelle-Qualifikationen  

Basisweiterbildung (80 Seminar- Stunden) 

D 1: Angewandte Pflegewissenschaft  X - 

D 2: Allgemeines Recht - - 

D 3: Arbeitsrecht X - 

D 4: Sozialrecht X - 

Aufbauweiterbildung (32 Seminarstunden) 

DA 1: Betriebsbezogenes Recht X - 

DA 2: Sozialpolitik X - 

A: Soziale Führungs- Qualifikationen 

Basisweiterbildung 

Modul A 1: Führungsethik und Führungsmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die wichtigsten Führungstheorien und können sie 
auf ihren beruflichen Alltag beziehen. Sie kennen die Bedeutung und die wesent-
lichen Konzepte der Führungsethik und können sie in Bezug auf ihr eigenes 
Führungsverständnis und –verhalten kritisch reflektieren. 

Inhalte: 1. Klassische Führungstheorien und -modelle 
2. Grundbegriffe der Ethik 

2.1. Ethische Positionen 
2.2. Ethik und Ökonomie 

3. Werteorientiertes Management im Spannungsfeld zwischen ökonomischen 
und ethischen Anforderungen 

4. Autorität und Macht 
5. Führungsethik und Unternehmenskultur  
6. Prinzipien der Führungsethik als Grundlage des Berufsethos 
7. „Management-by“-Konzeption 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Module A 1 „Führen und Leiten in sozialen Dienstleistungsunternehmen“ und 
Modul A 2 „Führungsethik“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung 

 

Modul A 2: Kommunikation als Führungsaufgabe  

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die unterschiedlichen Modelle der Kommunikation 
und können sie in ihrem beruflichen Alltag anwenden. Sie kennen die Bedeutung 
und Anwendungsmöglichkeiten eines funktionierenden Informationsmanage-
ments. 

Inhalte: 1. Theorien und Modelle der Kommunikation 
2. Gesprächsführung 
3. Kommunikation als Instrument der Führung  

3.1. Mitarbeitergespräche  führen 
3.2. Kritikgespräche führen 

4. Analyse des eigenen Kommunikations- und Führungsstils 
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5. Informationsmanagement 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 4 „ Kommunikation als Führungsaufgabe“ der Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung; abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Sozialpädagogik, Sozio-
logie, Kommunikationswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation oder 
entsprechende Weiterbildungsmodule. 

 

Modul A 3: Rollenkompetenz 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sollen sich selbst in ihren führungsrelevanten Kompetenzen 
bewerten und diese Einschätzung mit der Wahrnehmung anderer abgleichen. 
Stärken und Schwächen sollen deutlich sichtbar, Entwicklungsbereiche bewusst 
werden. 

Inhalte: 1. Rollenkonzept 
2. Rollenidentität und Rollenselbstbild 
3. Leitungsrolle 
4. Selbsteinschätzung 
5. Persönlichkeitsmodelle 
6. Potenzialanalysen und Persönlichkeitstests 

Umfang: 12 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul A 4: Teamentwicklung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Möglichkeiten und Methoden, um Teams zu analy-
sieren und zu entwickeln und können sie in der beruflichen Praxis anwenden. 

Inhalte: 1. Ziele der Teamentwicklung 
2. Phasen des Teamentwicklungsprozesses 
3. Methoden der Teamentwicklung 
4. Teamanalyse 
5. Teambildung 
6. Teamleitung 

Umfang: 28 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 9 „ Teamentwicklung“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; ent-
sprechende Module aus Weiterbildungen zur Supervisorin bzw. vergleichbaren 
Weiterbildungen und Studiengängen 
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Modul A 5: Change Management 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die verschiedenen Ansätze zur Steuerung von 
Veränderungsprozessen mit ihren Vor- und Nachteilen. Sie können die Projekt-
managementmethode in der eigenen beruflichen Praxis anwenden. 

Inhalte: 1. Organisationsentwicklung  
2. Change Management als integrativer Ansatz 
3. Widerstände gegen Veränderungen 
4. Lernende Organisation 
5. Projektmanagement  

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 
Projektarbeit im Rahmen der Weiterbildung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 6 „Change Management“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; 
Modul „Projektmanagement“ der Weiterbildung Gerontopsychiatrische Pflege 
und Betreuung anteilig – „anteilig“ heißt: es kann maximal die Stundenzahl aner-
kannt werden, die das entsprechende Modul ausweist, nicht nachgewiesene 
Stunden und Inhalte sind zu besuchen; 
Entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialmana-
gement oder vergleichbare Qualifikation 
 

 

Modul A 6: Moderation, Präsentation und Rhetorik 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Anwendungsbereiche von Moderation und kennen 
die Anforderungen an eine professionelle Gestaltung des Moderationsprozesses. 
Sie können Techniken und Methoden, der Moderation und Präsentation im berufli-
chen Alltag anwenden. 

Inhalte: 1. Grundlagen der Moderation 
2. Phasen der Moderation 
3. Moderationstechniken und –instrumente 
4. Präsentationsmedien und -techniken 
5. Techniken der Argumentation 
6. Rhetorik 
7. Praktische Anwendung der Moderation und Präsentation 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 7 „ Moderation, Präsentation und Rhetorik“ der Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung; entsprechendes Modul aus einer beruflichen Weiterbildung bzw. ver-
gleichbarem Studiengang. 

 

Modul A 7: Kollegiale Beratung und Coaching 

Ziele: Die Teilnehmerinnen tauschen ihre beruflichen Erfahrungen mit und in Leitungspo-
sitionen aus und stärken ihre methodischen, sozialen und persönlichen Kompeten-
zen. Sie lernen die Methode der Kollegialen Beratung kennen und in ihrer berufli-
chen Praxis anzuwenden. 

Inhalte: Kollegiale Beratungstage in Kleingruppen 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 
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Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul A 8: Praktikum  

Ziele: Die Teilnehmerinnen lernen das Arbeitsfeld einer Pflegedienstleitung auf der 
Basis der beruflichen Vorerfahrungen und bereits in der Weiterbildung erworbe-
nen Kenntnisse kennen.  

Inhalte: 1. Einführung in das Praktikum 
2. Praktikum in einer Einrichtung der Alten- und Behindertenhilfe im Aufgaben-

feld der Pflegedienstleitung 

Umfang: 4 Seminarstunden Einführung in das Praktikum und Praktikumsreflexion und 80 
Zeitstunden Praktikum 
Einrichtungen gelten als geeignet, die folgende Kriterien erfüllen: 
� Nachweis einer Pflegedienstleitung mit einer speziellen diesbezüglichen 

Weiterbildung 
� Nachweis einer mindestens zweijährigen Leitungserfahrung der Pflege-

dienstleitung  
� Gewährleistung, dass die Pflegedienstleitung während des Praktikums als 

Ansprechpartner zur Verfügung steht 

Nachweis: Schriftlicher Praktikumsbericht 
Schriftliche Bestätigung der Praktikumsstelle 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Teilnehmerinnen, die nachweisen können, dass sie bereits mehr als  12 Monate 
eine Leitungsfunktion ausgeübt haben, können das Praktikum auf 40 Stunden 
reduzieren. 

Aufbauweiterbildung 

Modul AA 1: Rollenkompetenz als Pflegedienstleitung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sollen sich selbst in ihren führungsrelevanten Kompeten-
zen bewerten und diese Einschätzung mit der Wahrnehmung anderer abglei-
chen. Sie sind in der Lage Rollenkonflikte zu erkennen und adäquat zu reagie-
ren. 

Inhalte: 1.   Berufsethos und berufliche Rolle der Pflegedienstleitung 
2.   Selbst- und Fremdbild 
3.   Rollenkonflikte 

Umfang: 12 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul AA 2: Kommunikation und Konfliktmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Theorie zur Entstehung und Lösung von Kon-
flikten.  Sie kennen die Besonderheiten von Konflikten in verschiedenen Settings 
und die Möglichkeiten, Konflikte zu bearbeiten. 

Inhalte: 8. Grundlagen des Konfliktmanagements 
9. Merkmale und Symptome von Konflikten 
10. Konfliktarten 
11. Phasen der Konfliktentwicklung  
12. Konfliktanalyse 
13. Konfliktlösungsmodelle 
14. Mediation 
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Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 10 „Konfliktmanagement“ aus der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung;  
Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Kommunikation und Coaching 

 

B: Ökonomische Qualifikationen 

Basisweiterbildung 
 

Modul B 1: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Grund-
begriffe und Grundlagen. Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten bei der 
Wahl einer Rechtsform für ein Unternehmen. Sie kennen Bestandteile einer Fi-
nanzierungsplanung, wesentliche Finanzierungsregeln und sind vertraut mit den 
allgemeinen Finanzierungsregeln. 

Inhalte: 1. Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 
2. Unternehmen als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre 
3. Rechtsformen von Unternehmen 
4. Überblick über die betrieblichen Funktionsbereiche 
5. Überblick über betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
6. Finanzierungsarten, Finanzierungsregeln und -kennzahlen 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 1 „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ der Weiterbildung zur  Einrich-
tungsleitung. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes 
Studium der Betriebs-/Volkswirtschaft, Gesundheitsökonomie oder vergleichbare 
Qualifikation.  

 

Modul B 2: Sozialökonomie 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Bedeutung makroökonomischer und wirt-
schaftspolitischer Prozesse und Strukturen für das Management sozialer Dienst-
leistungsunternehmen.  

Inhalte: 1. Wirtschaftssysteme 
2. Funktionsweise des Marktes 
3. Grundlagen der Wohlfahrtsökonomie 

Modul AA 3: Kollegiale Beratung und Coaching 

Ziele: Die Teilnehmerinnen tauschen ihre beruflichen Erfahrungen mit und in Leitungs-
positionen aus und stärken ihre methodischen, sozialen und persönlichen Kompe-
tenzen. Sie lernen die Methode der Kollegialen Beratung kennen und in ihrer be-
ruflichen Praxis anzuwenden. 

Inhalte: Kollegiale Beratungstage in Kleingruppen 

Umfang: 16 Seminarstunden  
Die Seminarstunden dieses Moduls sollen sich über die gesamte Weiterbildung 
erstrecken. Ort und Termine kann von den Kleingruppen selbst gewählt werden. 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 
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4. Pflegeeinrichtungen als moderne Dienstleitungsbetriebe 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 2 „Sozialökonomie“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; erfolgrei-
che Prüfung zur Dienstleistungsfachwirtin (IHK) , abgeschlossene kaufmänni-
sche Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium der Betriebs-/Volkswirtschaft 
oder Gesundheitsökonomie oder vergleichbare Qualifikation; vergleichbare Mo-
dule aus Studiengängen Pflegemanagement 

 

Modul B 3: Controlling 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen den Controlling-Regelkreis und relevante Instru-
mente. Sie können Verfahren der beschreibenden Statistik anwenden. 

Inhalte: 1. Aufgabenbereiche des Controlling 
2. Rechnungswesen als Grundlage des Controlling 
3. Controlling-Instrumente und 
4. Praktisch relevante Kennzahlen der beschreibenden Statistik 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 5 „Controlling“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; abgeschlos-
sene kaufmännische Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium der Betriebs-
wirtschaft; vergleichbare Module aus Studiengängen Pflegemanagement. 

Aufbauweiterbildung 
 
Modul BA 1: Gesundheitsökonomie  

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die besonderen ökonomischen Grundlagen ihres 
Handelns und verstehen die ihnen daraus entstehenden Implikationen. 

Inhalte: 1. Dienstleistungen als ökonomisches Gut 
2. Dienstleistungswettbewerb auf dem nationalen und europäischen Markt 
3. Staatliche Markteingriffe in den Markt für Pflegedienstleistungen  
4. Der Gesundheitsmarkt 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 2 „Sozialökonomie“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; 
erfolgreiche Prüfung zur Dienstleistungsfachwirtin (IHK) , abgeschlossene kauf-
männische Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium der Betriebs-/ Volkswirt-
schaft oder Gesundheitsökonomie oder vergleichbare Qualifikation; vergleichba-
re Module aus Studiengängen Pflegemanagement 

 

Modul BA 2: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Elemente eines ganzheitlichen Marketing-
Ansatzes und die Bedeutung der Produkt, Preis- und Vertriebspolitik für die Ges-
taltung der Beziehungen mit der Außenwelt. Sie kennen Konzepte, Kanäle und 
Instrumente für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. 

Inhalte: 1. Grundlagen des Marketing 
2. Strategisches Marketing 
3. Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik 
4. Kommunikationspolitik 



Curricula für die Altenpflege 
 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
6. Corporate Design und Corporate Identity 
7. Methoden der Öffentlichkeitsarbeit 
8. Social Sponsoring und Fundraising 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 4 „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“ der Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); 
abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium der 
Betriebs-/Volkswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation; vergleichbare Module 
aus Studiengängen Pflegemanagement. 

 

Modul BA 3: Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Forderungen der Pflegebuchführungsverord-
nung und die Vorgehensweise bei Pflegesatzverhandlungen. 

Inhalte: 1. Finanzierung der Pflegeheime im Rahmen eines Versorgungsvertrags nach 
SGB XI 

2. Vergütungsvereinbarungen und  Pflegesatzverhandlungen 
3. Pflegesatzkommission 
4. Pflegebuchführungsverordnung 
5. Entgeltkalkulation  
6. Ergänzende und alternative Finanzierungsformen 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul B 6 der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; Abschluss Fachwirtin im 
Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); 

C: Organisatorische Qualifikationen 

Basisweiterbildung 

Modul C 1: Pflegeorganisation 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Grundlagen von Aufbau- und Ablauforganisati-
on und ihre praktischen Implikationen. Sie sind in der Lage Pflegesysteme adä-
quat in die Praxis zu implementieren.  

Inhalte: 1. Organisationsziele 
2. Aufbauorganisation 
3. Ablauforganisation 
4. Informelle Strukturen und Prozesse 
5. Pflegerische Organisationssysteme 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 1 „ Organisation und Netzwerkarbeit“ der Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, 
Sozialmanagement; erfolgreiche Prüfung zum Dienstleistungsfachwirt/in (IHK) 
oder vergleichbare Qualifikation 

 

Modul C 2: Qualitätsmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Anforderungen an QM-Systeme in Heimen und 
können die erforderlichen Methoden und Instrumente in der Praxis anwenden.  
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Inhalte: 1. Total Quality Management als Grundlage von Qualitätsmanagement 
2. Heimbewohnerinnen als Kunden  
3. Prozessorientierung  
4. Methoden und Instrumente des Qualitätsmanagements 
5. Selbst- und Fremdbewertungssysteme 
6. DIN-EN-ISO 9000:2000-er Normenreihe 
7. EFQM 
8. Qualitätsprüfrichtlinie des MDK  
9. Pflegequalitätsprüfungen durch Heimaufsicht 
10. Spezielle Qualitätsanforderungen an einzelne Funktionsbereiche des Heims 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 2 „Qualitätsmanagement“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; 
abgeschlossene Weiterbildung Qualitätsbeauftragte/r im Sozial- und Gesund-
heitswesen; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); ent-
sprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialmanagement 

 

Modul C 3: Beschwerdemanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Instrumente der Zufriedenheits- und Beschwerde-
ermittlung und können diese praxisbezogen anwenden. 

Inhalte: 1. Bedeutung des Beschwerdemanagements 
2. Phasen des Beschwerdemanagements 

2.1. Beschwerdestimulation 
2.2. Beschwerdeerfassung 
2.3. Beschwerdebearbeitung 
2.4. Beschwerdeauswertung 

3. Ermittlung von Kundenzufriedenheit 
4. Identifikation von Verbesserungspotenzialen 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 3 „Beschwerdemanagement“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; 
abgeschlossene Weiterbildung Qualitätsbeauftragte/r im Sozial- und Gesund-
heitswesen oder vergleichbare Qualifikation; Abschluss Fachwirtin im Sozial- 
und Gesundheitswesen (IHK); entsprechende Module aus Studiengängen Pfle-
gemanagement, Sozialmanagement 

 

Modul C 4: Personalmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen Grundlagen des Personalmanagements und kön-
nen sicher mit Instrumenten der Personalsteuerung und -entwicklung umgehen. 

Inhalte: 1. Personalplanung  
2. Personalgewinnung 
3. Personalauswahl 
4. Personaleinsatz 
5. Personalentwicklung und Personalcontrolling 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 4 „Personalmanagement“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung;e 
ntsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement und Sozialmana-
gement; erfolgreiche Prüfung zum Dienstleistungsfachwirt/in (IHK) oder ver-
gleichbare Qualifikation 
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Aufbauweiterbildung 
 
Modul CA 1: Organisation und Netzwerkarbeit 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sind in der Lage Netzwerkarbeit zu initiieren und zu entwi-
ckeln 

Inhalte: 1. Pflege- und Betreuungskonzepte für gerontopsychiatrisch erkrankte Bewohne-
rinnen 
2. Netzwerkarbeit 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Module C 1 „Organisation und Netzwerkarbeit“ der Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); 
entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialmanage-
ment und vergleichbaren Studiengängen 

 
Modul CA 2: Projektmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sind in der Lage die Projektmanagementmethode in der 
eigenen beruflichen Praxis anwenden. 

Inhalte: 1. Projektmanagement in der beruflichen Praxis 
2. Projektbegleitung und Projektberatung 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung 
Erweiterung der Projektarbeit aus Modul A 5 „Change Management“ im Rahmen 
der Weiterbildung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul CA 3:  Schnittstellenmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die verschiedenen Funktionsbereiche eines Hei-

Modul C 5: Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen 

Ziele: Die Teilnehmerinnen sind für die Situation von Angehörigen und Ehrenamtlichen 
sensibilisiert und kennen Möglichkeiten der Anleitung und Einbindung von Ange-
hörigen und Ehrenamtlichen in die Betreuung von Heimbewohnerinnen. 

Inhalte: 1. Die Situation der Angehörigen von Heimbewohnerinnen 
2. Möglichkeiten der Einbeziehung von Angehörigen 
3. Angebote für Angehörige 
4. Gewinnung und Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in der Beglei-

tung und Betreuung von Heimbewohnerinnen 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 8 „Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen“ der Weiterbil-
dung zur Einrichtungsleitung; abgeschlossene Weiterbildung Gerontopsychiatri-
sche Pflege; abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder entsprechen-
de Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialmanagement  
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mes mit ihren Zielsetzungen und Abläufen. Sie kennen die Schnittstellenproble-
matik und kennen Möglichkeiten des Schnittstellenmanagements. 

Verbindliche In-
halte: 

1. Funktionsbereich Hauswirtschaft 
2. Funktionsbereich Pflege 
3. Funktionsbereich Technik 
4. Funktionsbereich Verwaltung 
5. Analyse von Tätigkeiten an den Schnittstellen und Schnittstellenmanage-

ment  
6. Outsourcing von Funktionsbereichen 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Leistungsnach-
weis: 

Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 5 „Schnittstellenmanagement“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung 

 

D: Strukturelle Qualifikationen 

Basisweiterbildung 
 

Modul D 1: Angewandte  Pflegewissenschaft  

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen den Zusammenhang zwischen Pflegetheorie und 
Pflegepraxis und wissen um die Bedeutung der Pflegeforschung für die Pflege-
praxis. Sie kennen die Bedeutung von gerontopsychiatrischen Betreuungskon-
zepten und pflegerelevanten Qualitätsanforderungen.  

Verbindliche In-
halte: 

1. Pflegewissenschaft 
2. Pflegetheorien und -modelle  
3. Pflegeforschung und evidenzbasierte Pflegepraxis 
4. Pflegeprozess 
5. Nationale Expertenstandards und Qualitätsniveaus   

Umfang: 32 Seminarstunden 

Leistungsnach-
weis: 

Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 2 „Pflegewissenschaft und Pflegepraxis“ der Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, 
Sozialmanagement, Pflegepädagogik 

 

Modul D 2: Allgemeines Recht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die Grundlagen des deutschen Rechtssystems. Sie 
kennen die relevanten gesetzlichen Bestimmungen des BGB und des StGB um 
ein Heim diesbezüglich rechtssicher führen zu können. 

Inhalte: 1. Bürgerliches Recht 
2. Rechtsgeschäfte und Vertragsrecht 
3. Haftungsrecht 
4. Betreuungsrecht 
5. Strafrecht 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 3 „Allgemeines Recht“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; abge-
schlossenes Studium der Rechtswissenschaften; Abschluss Fachwirtin im Sozi-
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al- und Gesundheitswesen (IHK); entsprechendes Modul einer vergleichbaren 
Weiterbildung bzw. eines vergleichbaren Studiengangs. 

 

Modul D 3: Arbeitsrecht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die notwendigen Rechtsgrundlagen, um ihre Mit-
arbeiter in allen Belangen des Arbeitsrechts rechtssicher führen zu können.  

Inhalte: 1. Grundlagen des Arbeitsrechts 
2. Arbeitsgerichtliches Verfahren 
3. Kollektives Arbeitsrecht 
4. Begründung von Arbeitsverhältnissen 
5. Inhalt von Arbeitsverhältnissen 
6. Arbeitnehmerschutz 
7. Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Umfang: 12 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 5 „Arbeitsrecht“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; abge-
schlossenes Studium Pflegemanagement; abgeschlossenes Studium der 
Rechtswissenschaften; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswe-
sen (IHK); entsprechende Module einer vergleichbaren Weiterbildung bzw. 
eines vergleichbaren Studiengangs. 

 

Modul D 4: Sozialrecht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erhalten einen Überblick über relevante Ausschnitte des 
Sozialrechts. Die Teilnehmerinnen sind in der Lage, Anträge zu stellen, Sozi-
al(Gerichts)verfahren zu begleiten und Rechtsmittel zu erheben. 

Inhalte: 1. Überblick über das Netzwerk der sozialen Sicherung: 
2. Finanzierung 
3. Sozialverwaltungsverfahren 
4. Sozialgerichtsverfahren 
5. Grundzüge des Leistungsrechts 
6. Sozialversicherungsrecht 
7. Einführung in die SGB I – XII  

Umfang: 20 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 6 „Sozialrecht“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; abgeschlos-
senes Studium der Rechtswissenschaften; abgeschlossene Weiterbildung Ca-
se-Management; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen 
(IHK); abgeschlossenes Studium Pflegemanagement; entsprechende Module 
einer vergleichbaren Weiterbildung bzw. eines vergleichbaren Studiengangs. 

Aufbauweiterbildung 
 

Modul DA 1: Betriebsbezogenes Recht 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die relevanten betriebsbezogenen gesetzlichen 
Bestimmungen, um ein Heim diesbezüglich rechtssicher führen zu können.  

Inhalte: 
 

1. Gesetzliche Anforderungen an den Heimbetrieb und Heimrecht 
1.1. Bayerisches Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
1.2. Arbeitssicherheit 
1.3. Medizin-Produkte-Gesetz 
1.4. Hygiene/HACCP  
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2. Rechte der Heimbewohnerinnen 
2.1. Mitwirkungsrechte 
2.2. Charta der hilfsbedürftigen  

3. Datenschutzrecht 
4. Steuerrecht 
5. Dienstleistungsrichtlinie der EU 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 4 “Betriebsbezogenes Recht“ der Weiterbildung zur Einrichtungslei-
tung; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); entspre-
chendes Modul eines Studiengangs Pflegemanagement; abgeschlossenes 
Studium der Rechtswissenschaften 

 

Modul DA 2: Sozialpolitik 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen die grundlegenden Determinanten der Sozialpoli-
tik und erhalten einen Überblick über die verschiedenen sozialpolitischen Steu-
erungsmodelle. 

Inhalte: 1. Gestaltungsprinzipien der Sozialpolitik 
2. Akteure im Sozial- und Gesundheitswesen 
3. Strukturmerkmale und Steuerungsprinzipien des deutschen Sozialstaats im 

Vergleich 
4. Entwicklung des Sozial- und Gesundheitswesens in der EU 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Obligater Bestandteil der Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 7 „Sozialpolitik“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung; abge-
schlossenes Studium der Politologie; Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Ge-
sundheitswesen (IHK); entsprechendes Modul einer vergleichbaren Weiterbil-
dung bzw. eines vergleichbaren Studiengangs. 
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3. Modulbeschreibung Weiterbildung Gerontopsychiatrische Betreuung und 
Pflege 

Überblick über die Modulformen 
 

 Pflichtmodul  
für die Fall- 
bearbeitung 

Präsenz-
modul 

A: Gerontopsychiatrische Betreuungs-Qualifikationen (224 Seminarstunden) 

A 1: Medizinisch-pflegerische Kompetenz X - 

A 2: Spezielle Pflegeanforderungen und Assessment X X 

A 3: Grundlagen der Betreuungskompetenz X X 

A 4: Spezielle Betreuungsanforderungen - X 

A 5: Beziehungsgestaltung X X 

A 6: Angewandte Pflege- und Bezugswissenschaften  - - 

B: Organisatorische Qualifikationen (120 Seminarstunden und 80 Zeitstunden Praktikum) 

B 1: Organisation von Betreuung und Pflege X - 

B 2: Qualitätsmanagement X - 

B 3: Projektmanagement X - 

B 4: Praktikum und Praktikumsbegleitung - - 

C: Beratungs-Qualifikationen (104 Seminarstunden) 

C 1: Pflegeberatung und Vernetzung X X 

C 2: Kollegiale Beratung - X 

C 3: Berufspädagogik und Anleitung X X 

D: Strukturelle Qualifikationen (112 Seminarstunden) 

D 1: Sozial- und Selbstkompetenz X X 

D 2: Ethik X X 

D 3: Recht und Politik X - 

A: Gerontopsychiatrische Betreuungs-Qualifikationen 
 
Modul A 1: Medizinisch-pflegerische Kompetenz 

Ziele: Die Teilnehmerinnen aktualisieren, vertiefen und erweitern ihr Wissen über 
gerontopsychiatrische Erkrankungen auf der Basis des aktuellen Stands des 
medizinisch-pflegerischen Wissens 
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Inhalte: 1. Epidemiologie psychischer Erkrankungen im Alter 
2. Psychische Erkrankungen im Alter 

2.1. Klassifikation 
2.2. Symptomatik und Verlauf 
2.3. Diagnostik 

3. Medizinische Therapie, Prävention und Rehabilitation 
3.1. Medikamentöse Ansätze 
3.2. Nicht-medikamentöse Ansätze 

Umfang: 48 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul A 2: Spezielle Pflegeanforderungen und Gerontopsychiatrisches Assessment 

Ziele: Die Teilnehmerinnen vertiefen und erweitern ihre Handlungskompetenz 
hinsichtlich speziellen Pflegeanforderungen bei gerontopsychiatrischen Er-
krankungen  

Inhalte: 1. Besondere Pflegesituationen in der Gerontopsychiatrie 
1.1. Herausforderndes Verhalten bei Demenz 
1.2. Schmerz 
1.3. Mobilität und Sturz 
1.4. Ernährung 
1.5. Kontinenz 

2. Besondere Aspekte der Pflegeplanung in der Gerontopsychiatrie 
3. Überblick über Assessment-Verfahren in der Gerontopsychiatrie 

Umfang: 48 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul A 3: Grundlagen der Betreuungskompetenz 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erweitern und vertiefen ihr  Wissen und ihre Hand-
lungskompetenz bezüglich methodischer Ansätze zur Betreuung geron-
topsychiatrisch erkrankter Menschen  

Inhalte: 1. Biographische und personorientierte Ansätze 
2. Soziale und Milieutherapeutische Ansätze 
3. Wahrnehmungs- und körperorientierte Ansätze 
4. Kognitive und verhaltensorientierte Ansätze 
5. Vertiefung eines ausgewählten Ansatzes 

Umfang: 48 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul A 4: Spezielle Betreuungsanforderungen 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erwerben Spezialkenntnisse in einem ausgewählten 
gerontopsychiatrischen Betreuungs- oder Pflegeansatz 

Inhalte: Vertiefung der Kenntnisse anhand eines in Modul A 3 genannten exemplari-



Curricula für die Altenpflege 
 

schen Ansätze 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Qualifikation in einem ausgewählten gerontopsychiatrischen Betreuungs- 
oder Pflegeansatzes (mindestens 3 Tage) in den letzten drei Jahren 

 

Modul A 5: Beziehungsgestaltung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erweitern und vertiefen ihre Handlungskompetenz 
hinsichtlich der Gestaltung von Beziehungen zwischen gerontopsychiatrisch 
erkrankten Menschen und betreuenden Personen  

Inhalte: 1. Gestaltung der Beziehungen zu Menschen mit gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen 

2. Prinzipien der Beziehungspflege 
3. Interpersonaler Umgang und Interaktion 
4. Gefühlsarbeit in der Beziehungspflege 
5. Übertragung und Gegenübertragung in der Pflegebeziehung 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Abgeschlossene Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

 

Modul A 6: Angewandte pflege- und bezugswissenschaftliche Kompetenz 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erwerben Grundkenntnisse über wissenschaftliches 
Arbeiten in pflege- und bezugswissenschaftlichen Disziplinen. 

Inhalte: 1. Forschung und Theoriebildung 
2. Pflege- und gerontologische Theorien mit Relevanz für die gerontopsy-

chiatrische Betreuungspraxis 
3. Beurteilung pflege- und bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse,  
4. Transfer von pflege- und bezugswissenschaftlichen Forschungsergeb-

nissen in die Betreuungspraxis 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 1„Angewandte Pflegewissenschaft“ der Weiterbildung zur Pflege-
dienstleitung; Modul D 2 „Pflegewissenschaft und –praxis“ der Weiterbildung 
zur Einrichtungsleitung; Modul C2 „Pflegeprozess in Theorie und Praxis der 
Weiterbildung zur Praxisanleitung“ anteilig; abgeschlossenes pflege- oder 
bezugswissenschaftliches Studium 

B: Organisatorische Qualifikationen 

Modul B 1: Organisation von Betreuung und Pflege 

Ziele: Die Teilnehmerinnen aktualisieren, erweitern und vertiefen ihr Wissen über 
Organisationsformen der gerontopsychiatrischen Betreuung und Pflege  

Inhalte: 1. Stationäre und teilstationäre Organisationsformen  
1.1. Milieugestaltung und Alltagsstrukturierung  
1.2. Integrative - Spezialisierte Betreuung  

2. Ambulante Organisationsformen  
3. Wohnraumanpassung und technische Hilfen 
4. Entwicklung und Umsetzung von Betreuungskonzepten 
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Umfang: 48 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul B 2: Qualitätsmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen kennen  ausgewählte Verfahren des Qualitätsmana-
gements 

Inhalte: 1. Philosophie des TQM und der Lernenden Organisation 
2. Methoden der Qualitätssicherung in der gerontopsychiatrischen Betreu-

ung und Pflege 
3. Nationale Expertenstandards und Qualitätsniveaus in der Pflege 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul C 2 „Qualitätsmanagement“ der Weiterbildung zur Pflegedienstlei-
tung und zur Einrichtungsleitung; abgeschlossene Weiterbildung Qualitäts-
beauftragte/r im Sozial- und Gesundheitswesen; entsprechende Module 
aus pflege- oder bezugswissenschaftlichen Studiengängen 

 

Modul B 3: Projektmanagement 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erwerben Grundkenntnisse über das Projektmana-
gement 

Inhalte: 1. Projektdefinition und –merkmale 
2. Zieldefinition 
3. Projektplanung 
4. Steuerung und Kontrolle des Projektverlaufs 
5. Projektauswertung/Evaluation 
6. Sicherung der Langzeitimplementierung 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 
Projektarbeit im Rahmen der Weiterbildung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A 6 „Change Management“ der Weiterbildung zur Einrichtungslei-
tung; Modul A 5 „Change Management“ der Weiterbildung zur Pflegedienst-
leitung; entsprechende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, 
Sozialmanagement oder vergleichbare Qualifikation.  
Empfohlen wird der Besuch dieses Moduls, auch wenn Anerkennun-
gen vorliegen, da hier die Grundlagen zur Abschlussprojektarbeit 
vermittelt werden. 

 

Modul B 4: Praktikum  

Ziele: Kennenlernen eines neuen Arbeitsfeldes entsprechend der beruflichen 
Vorerfahrungen 

Inhalte: 1. Einführung in das Praktikum 
2. Praktikum in einer Einrichtung für gerontopsychiatrisch erkrankte Men-

schen  
Einrichtungen gelten als geeignet, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
� Nachweis eines gerontopsychiatrischen Konzepts 
� Nachweis von Mitarbeiterinnen mit gerontopsychiatrischer Qualifi-

kation, davon mind. eine Fachkraft mit der Weiterbildung gem. den 
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Empfehlungen des Bayer. Landespflegeausschusses bzw. mit 
staatlicher Anerkennung (künftig!) 

� Nachweis einer gerontopsychiatrisch qualifizierten Mitarbeiterin, die 
als Ansprechpartnerin während des Praktikums zur Verfügung 
steht 

Umfang: 8 Seminarstunden   
80 Zeitstunden Praktikum 

Nachweis: Schriftlicher Praktikumsbericht 
Schriftliche Bestätigung der Praktikumsstelle 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Praktikum in einer Einrichtung mit gerontopsychiatrischer Spezialisierung 
und Kompetenz im Rahmen einer anderen Weiterbildung im Zeitraum der 
letzten drei Jahre 

C: Beratungs-Qualifikationen 

Modul C 1: Pflegeberatung und Vernetzung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen aktualisieren, erweitern und vertiefen ihr beratungsre-
levantes Wissen in der gerontopsychiatrischen Pflege und Betreuung 

Inhalte: 1. Gesundheitsförderung und Prävention psychischer Erkrankungen 
2. Medizinische Versorgungsangebote  
3. Kooperation mit anderen Berufsgruppen und Organisationen 
4. Niedrigschwellige Angebote  
5. Care- /Case-Management bei gerontopsychiatrisch erkrankten Men-

schen 
6. Beratung und Einbeziehung von Angehörigen und Ehrenamtlichen  

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Module C 1 „Pflegeorganisation“ zusammen mit Modul CA 1 „Organisation 
und Netzwerkarbeit“ der Weiterbildung und Aufbauweiterbildung zur Pfle-
gedienstleitung; Modul C 1 „Organisation und Netzwerkarbeit“ der Weiter-
bildung zur Einrichtungsleitung 
Abschluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); entspre-
chende Module aus Studiengängen Pflegemanagement, Sozialmanage-
ment und vergleichbaren Studiengängen 

 

Modul C 2: Kollegiale Beratung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen tauschen ihre beruflichen Erfahrungen aus und stär-
ken ihre methodischen, sozialen und persönlichen Qualifikationen. Sie 
lernen die Methode der Kollegialen Beratung kennen und in ihrer berufli-
chen Praxis anzuwenden. 

Inhalte: Kollegiale Beratungstage in Kleingruppen 

Umfang: 8 Seminarstunden theoretischer Unterricht 
24 Seminarstunden Kollegiale Beratung 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 
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D: Strukturelle Qualifikationen 
 

Modul D 1: Sozial- und Selbstkompetenz 

Ziele: Die Teilnehmerinnen aktualisieren, erweitern und vertiefen ihre Fähigkeit, 
persönliche Haltungen zu reflektieren und ein berufliches Selbstverständ-
nis zu entwickeln. 

Inhalte: 1. Kommunikation und Gesprächsführung 
2. Krisen- und Konfliktmanagement 
3. Persönliche Haltung und berufliches Selbstverständnis 
4. Professionelle Ansätze zur Reflexion und Bewältigung berufsbezoge-

ner Aufgaben und Belastungen  

Umfang: 48 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Supervisorin / Supervisor gemäß Richtlinien der Deutschen Gesellschaft 
für Supervision  

 

Modul D 2: Ethik 

Ziele: Die Teilnehmerinnen können zentrale Grundbegriffe der Ethik auf die spe-
ziellen Probleme gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen beziehen. 
Sie können die ethische Entscheidungsfindung in ethischen Konfliktsitua-
tionen unterstützen. 

Inhalte: 1. Ethik im Kontext gerontopsychiatrischer Erkrankungen / Grundfragen  
2. Ethische Konfliktsituationen und Entscheidungsfindung in der geron-

topsychiatrischen Pflege 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Abgeschlossene Weiterbildung Palliative Care (mind. 160 Stunden) 

 

Modul D 3: Recht und Politik 

Modul C 3: Berufspädagogik und Anleitung 

Ziele: Die Teilnehmerinnen erwerben pädagogisch-didaktische Grundkenntnisse 
und können sie in berufliche Bildungsprozesse umsetzen. 

Inhalte: 1. Training on the Job  
2. Didaktik / Lern- und Lehrmethoden 
3. Motivationsförderung 
4. Individuelle Lern- und Anleitungssituationen planen, unterstützen, ges-

talten und analysieren  
5. Beurteilung, Bewertung und Feedback 
6. Rolle und Rollenkonflikte in der Anleitung 

Umfang: 40 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul A1 und b2 aus der Weiterbildung zur Praxisanleitung; Abgeschlosse-
ne pädagogische Weiterbildung für Gesundheits- und Pflegeberufe; Abge-
schlossenes Studium in  Pflegepädagogik oder  einem vergleichbaren Stu-
diengang  
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Ziele: Die Teilnehmerinnen aktualisieren, erweitern und vertiefen ihr Wissen über 
rechtliche und politische Zusammenhänge und können es auf ihren berufli-
chen Alltag übertragen. 

Inhalte: 1. Grundlagen des Betreuungsrechts 
2. Grundlagen des Haftungsrechts 
3. Umgang mit Freiheitsentziehenden Maßnahmen 
4. Sozialrecht und –politik 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Modul D 4 „Sozialrecht“ der Weiterbildung und Modul DA 1 “Betriebsbezoge-
nes Recht“ der Aufbauweiterbildung zur Pflegedienstleitung; Modul D 4 „Be-
triebsbezogenes Recht“ der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung.; Ab-
schluss Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); entsprechendes 
Modul eines Studiengangs Pflegemanagement; abgeschlossenes Studium 
der Rechtswissenschaften 
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4. Modulbeschreibung Weiterbildung zur Praxisanleitung 

Überblick über die Modulformen 
 

 Pflichtmodul  
für die Fall- 
bearbeitung 

Präsenz-
modul 

A: Pädagogische Qualifikationen (56 Seminarstunden) 

A 1: Grundlagen der (Fach-) Pädagogik und Didaktik  X X 

A 2: Psychologische Grundlagen   - X 

A 3: Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis X - 

B: Anleitungs-Qualifikationen  (92 Seminarstunden) 

B 1: Anforderungsprofil und Berufsethik  - X 

B 2: Gestaltung und Planung des Anleitungsprozesses sowie Lernort-
kooperation 

X X 

B 3: Lernbegleitung und Beratung - X 

B 4: Kommunikation und  Konfliktmoderation X X 

C: Strukturelle Qualifikationen (52 Seminarstunden) 

C 1: Methoden der Qualitätssicherung in der Ausbildung und Projekt-
management 

X - 

C 2: Der Pflegeprozess in Theorie und Praxis - - 

C 3: Rechtliche Grundlagen der Aus- und Weiterbildung in der Alten-
hilfe 

X - 

A: Pädagogische Qualifikationen 

Modul A 1: Grundlagen der (Fach-) Pädagogik und Didaktik 

Ziele: Aktualisierung, Vertiefung und Umsetzung pädagogischer und didaktischer 

Handlungsmöglichkeiten in die Ausbildungspraxis 

Inhalte: 1. Grundbegriffe der Pädagogik 

2. Führungsstile  

3. Anwendung didaktischer Modelle in der Praxisanleitung 

4. Handlungsorientierte Didaktik  

5. Selbstorganisiertes Lernen 

6. Moderation von Lerngruppen 

7. Präsentation und Visualisierung 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  

Qualifikationen: 

Modul C3 der Weiterbildung Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege; 

Abgeschlossene Weiterbildung Lehrerin für Pflegeberufe 

 

 

Modul A 2: Psychologische Grundlagen für die Praxisausbildung 
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Ziele: Vertiefung und Erweiterung der Handlungskompetenz hinsichtlich spezieller 

psychologischer Kenntnisse  

Inhalte: 1. Grundlagen der Persönlichkeitspsychologie 

2. Persönlichkeitsstrukturen und deren Bedeutung für die Praxisanleitung  

3. Grundlagen der Lernpsychologie 

4. Lernstrategien, Lerntypen und Lernverhalten 

5. Grundlagen der Motivationspsychologie und Motivationstheorien 

6. Lernmotivation (lernfördernde und lernhemmende Faktoren für den 

Lernprozess) 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  

Qualifikationen: 

Modul C3 der Weiterbildung Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege; 

Abgeschlossene Weiterbildung Lehrerin für Pflegeberufe 

 

Modul A 3: Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis 

Ziele: Vertiefung und Erweiterung des Wissens und der Handlungskompetenz 

bezüglich der Lernfeldorientierung für die Altenpflegeausbildung 

Inhalte: 1. Lernfeldkonzept 

2. Lernfeldorientierung in der Altenpflegeausbildung 

3. Ausbildungsrahmenplan 

4. Erstellen von Lernsituationen für die berufliche Praxis 

5. Selbstorganisiertes und handlungsorientiertes Lernen 

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  

Qualifikationen: 

Keine 

 

B:  Anleitungs-Qualifikationen der Praxisanleitung 

Modul B 1: Anforderungsprofil und Berufsethik 

Ziele: Erwerb, Vertiefung und Aktualisierung von Wissens- und Handlungskompe-
tenz zum Anforderungsprofil und ethischer Bezüge in der Praxisanleitung  

Inhalte: 1. Pflegeverständnis 
2. Bedeutung von Menschenbild und Werteorientierung für die Praxisanlei-

tung 
3. Rollenerwartung und Rollenverständnis der Praxisanleitung 
4. Anforderungsprofil 
5. Selbst- und Zeitmanagement 
6. Selbstbild und Fremdbild 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 
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Modul B 2: Gestaltung und Planung des Anleitungsprozesses sowie Lernortkooperation 

Ziele: Vertiefung und Erweiterung der Handlungskompetenz hinsichtlich der Ges-
taltung und Planung des Anleitungsprozesses  

Inhalte: 1. Ausbildungsplan und Ausbildungskonzept 
2. Lernsituationen in der Pflege analysieren 
3. Anleitungsprozess - Lernstandsermittlung, Bedingungsanalyse, Lehr- 

und Lernziele, Methoden und Medieneinsatz, Gestaltung der Anlei-
tungssituation 

4. Kompetenzentwicklungsmodelle 
5. Anleiten in speziellen Situationen (Sterbebegleitung, Umgang mit Kon-

flikten, Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen) 
6. Lernortkooperation 

Umfang: 20 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  
Projektarbeit im Rahmen der Weiterbildung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul B 3: Lernbegleitung und Beratung 

Ziele: Fähigkeit  und Erwerb von Handlungskompetenz hinsichtlich zielorientierter 
Beratung und Begleitung von Lernprozessen 

Inhalte: 1. Lernbegleitung und Coaching 
2. Beratungskompetenz der Praxisanleitung 
3. Kompetenzen der Lernenden erfassen, bewerten und reflektieren 
4. Kollegiale Fallarbeit 
5. Fallbesprechungen moderieren 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Lehrer für Pflegeberufe 

 

Modul B 4: Kommunikation und Konfliktmoderation 

Ziele: Vertiefung und  Erweiterung kommunikativer Handlungskompetenz 

Verbindliche Inhalte: 1. Kommunikation und Anwendung von Kommunikationstechniken 
2. Gesprächsführung in konflikthaltigen Situationen 
3. Konflikte analysieren, managen und moderieren 

Umfang: 24 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Lehrer für Pflegeberufe 

C: Strukturelle Qualifikationen in der Praxisanleitung 

Modul C 1: Methoden der Qualitätssicherung in der Ausbildung und Projektmanagement 

Ziele: Vertiefung und Erweiterung der Handlungskompetenz hinsichtlich  

qualitätssichernder Maßnahmen in der Praxisanleitung 

Inhalte: 1. Bewertung und Beurteilung von Lernleistungen 
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2. Zielvereinbarungsgespräche und Feedback 

3. Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität in der Praxisanleitung 

4. Projektmanagement 

Umfang: 32 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung  

Anrechenbare  

Qualifikationen: 

Keine 

 

Modul C 2: Der Pflegeprozess in Theorie und Praxis 

Ziele Aktualisierung und Vertiefung der Kenntnisse zum Pflegeprozess, zu ver-
schiedene Pflegemodellen sowie deren praktischer Umsetzung für die Pfle-
gepraxis in Verbindung mit dem aktuellen Stand des Wissens in der Pflege. 

Inhalte: 1. Theorien und Modelle des Pflegeprozesses in der Altenhilfe 
2. Anwendung  auf Dokumentationssysteme der Pflegepraxis 
3. Erstellung von Anleitungs- und Lernsituationen zum Pflegeprozess 
4. Fachwissen und Umsetzung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse 

aus  Pflege und Bezugswissenschaften  

Umfang: 16 Seminarstunden 

Nachweis: Teilnahme 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 
 

 

Modul C 3: Rechtliche Grundlagen der Aus- und Weiterbildung in der Altenhilfe 

Ziele: Erwerb von Kenntnissen über rechtliche und organisatorische Rahmenbe-
dingungen in der Aus- und Weiterbildung der Altenhilfe 

Inhalte: 1. Rechtliche Aspekte der Praxisanleitung (Haftungs-, Arbeitsrecht,  
Jugendschutzgesetz) 

2. Rechtliche Grundlagen in der Altenpflegeausbildung  (Ausbildungsver-
trag,  Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – AltPflG; 
AltPflAPrV, Ausbildungsrahmenplan, Bayerische Lehrplanrichtlinien, 
Bayerische Schulordnung) 

Umfang: 12 Seminarstunden 

Nachweis: Pflichtmodul für die Fallbearbeitung 

Anrechenbare  
Qualifikationen: 

Keine 
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5. Anerkennung von Weiterbildungsinstituten 
Anerkennungen können wahlweise von der Institutsleitung (Gesamtleitung) oder einer von 
dieser (beispielsweise für einen bestimmten Standort des Weiterbildungsinstituts) beauf-
tragten Person beantragt werden. 

Für die Antragstellung ist das online zur Verfügung stehende Formular zu verwenden. Zur 
Erleichterung der Antragstellung steht den Antragstellern ein erläuterndes Dokument zum 
Download zur Verfügung. In diesem Dokument werden den Antragstellern auch die für sie 
erforderlichen Informationen aus den folgenden Regelungen bekannt gemacht: 

5.1. Qualifikationsanforderungen Dozentinnen 

Für die in der Weiterbildung eingesetzten Dozentinnen ist in geeigneter Weise die päda-
gogische Eignung zu beschreiben (beispielsweise entsprechende Ausbildungen bzw. 
Fort- und Weiterbildungen oder bereits bestehende Lehrerfahrung). Neu eingesetzte Do-
zentinnen, bei denen die pädagogische Eignung noch nicht dokumentiert ist, sind zu 
kennzeichnen.  

Die Qualifikationen der Dozentinnen der Weiterbildung an einem Institutsstandort sind in 
den Formularen zu benennen und gemäß der folgenden Liste Fachgebieten zuzuordnen: 

 

Nr. Fachgebiete Qualifikationen der Dozentinnen 

1 Gerontologie � Abgeschlossenes Studium im Bereich Gerontologie, Psycho-

Gerontologie, Sozialgerontologie  

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

2 Gerontopsychiatrie � Abgeschlossenes Studium im Bereich Gerontologie, Psycho-

Gerontologie, Sozialgerontologie 

� Abgeschlossenes medizinisches Studium mit Schwerpunkt-

setzung Psychiatrie 

� Abgeschlossenes Studium im Bereich Geriatrie  

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

3 Führung und Kom-
munikation 

� Abgeschlossenes Studium im Bereich Pädagogik, Sozialpä-

dagogik, Soziale Arbeit 

� Abgeschlossene Ausbildung in einem Sozial- oder Gesund-

heitsberuf und entsprechende Fort- bzw. Weiterbildung  

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

4 Management � Abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialmanagement, 

Gesundheitsmanagement, Betriebswirtschaftslehre 

� Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches oder volkswirt-

schaftliches Studium mit Schwerpunkt Organisations- oder 

Betriebssoziologie  

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

5 Ökonomie � Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftsleh-

re, Volkswirtschaftslehre 

� Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Studium mit 

Schwerpunkt Betriebswirtschaft 

� Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfah-

rung im Bereich der betriebswirtschaftlichen Steuerung von 

Unternehmen im Gesundheits- oder Sozialbereich 
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� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

6 Pädagogik � Abgeschlossenes Studium im Bereich Pädagogik, Sozialpä-

dagogik, Soziale Arbeit, Pflegepädagogik, Medizinpädagogik 

� Abgeschlossene Weiterbildung zur/zum Lehrer/in in der Pfle-

ge 

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

7 Pflege � Abgeschlossenes Studium im Bereich Pflegewissenschaft, 

Pflegemanagement, Pflegepädagogik;  

� Abgeschlossene Weiterbildung zur Pflegedienstleitung oder 

zur/zum Lehrer/in in der Pflege  

8 Politik � Abgeschlossenes Studium im Bereich Politologie  

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

9 Psychologie � Abgeschlossenes Studium im Bereich Psychologie 

� Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Studium mit 

Schwerpunkt Psychologie 

� Abgeschlossene Ausbildung in einem Sozial- oder Gesund-

heitsberuf und entsprechende Fort- bzw. Weiterbildung  

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

10 Recht  � Abgeschlossenes Studium im Bereich Recht 

� Vergleichbare Qualifikationen: ____________________ 

 

Vergleichbare Qualifikationen sind zu benennen. Hier handelt es sich insbesondere um 
Qualifikationen in Nachbardisziplinen oder verwandten Ausbildungen, mit einer Schwer-
punktsetzung im jeweiligen Fachgebiet. Diese Schwerpunktsetzung kann im Rahmen des 
Studiums / der Ausbildung oder durch Weiterbildungen oder durch einschlägige berufliche 
Tätigkeit erfolgt sein.  

Beispiel Gerontologie: Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziologie mit Studien-
schwerpunkt Gerontologie 

Die Beurteilung, ob für eine bestimmte Weiterbildung an einem Institutsstandort die erfor-
derlichen Qualifikationen vorliegen, erfolgt mittel der folgenden Tabelle: 
 

 Fachgebiet (Nr.)  
… erforderlich für Curriculum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einrichtungsleitung X  X X X  X X X X 

Pflegedienstleitung X  X X X  X X X X 

Gerontopsychiatrische Pflege X X X X  X X X X X 

Praxisanleitung   X   X X  X X 

 

5.2. Qualifikationsanforderungen an die Leitung der Weiterbildung 

Die Qualifikationsanforderungen an die Leitung der Weiterbildung sind in den jeweiligen 
Curricula beschrieben. Im Formular werden die Antragsteller angeleitet, die Leitung der 
Weiterbildung zu benennen und ihre Qualifikationen entsprechend den Vorgaben in den 
Curricula zu beschreiben. Im Datenauszug der für die Bearbeitung der Anträge generiert 
wird, erfolgt eine automatisch erzeugte Einordnung der eingegebenen Qualifikationen hin-
sichtlich deren Eignung gemäß dem jeweiligen Curriculum. 
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5.3. Räumliche und sachliche Anforderungen am Institutsstandort 

Folgende räumliche und sachliche Anforderungen sind am Institutsstandort bereit zu hal-
ten. Die Antrag stellenden Weiterbildungsinstitute werden hierüber in den zum Antrags-
formular zur Verfügung stehenden Erläuterungen informiert: 

Größe und Ausstattung der Räumlichkeiten müssen für Gruppenunterricht geeignet sein. 

Das Weiterbildungsinstitut muss am Standort mit Beamer, Videokamera, Computer mit In-
ternetzugang, Video/DVD/Fernsehgerät und Moderationsmaterial ausgestattet sein. Jeder 
Seminarraum muss mit Flipchart/Tafel und Overheadprojektor ausgestattet sein. 

Das Weiterbildungsinstitut verfügt am Standort über eine curriculumsspezifische Literatur-
sammlung, die den Teilnehmerinnen zugänglich ist. Darüber hinaus besteht Zugang zu 
einer Fachbibliothek. 

Die Ausstattung muss während der Kursdurchführung am Standort sichergestellt sein. 

Das Weiterbildungsinstitut verpflichtet sich, am Institutsstandort die gültigen Bestimmun-
gen zu Hygiene, Feuerschutz, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Datenschutz etc. zu be-
achten. Diese Verpflichtung gilt insbesondere hinsichtlich der Aushangpflichtigen Gesetze 
und der Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. 

 
 

6. Urkunden und Zeugnisse 
 

   

 

Urkunde über die Erlaubnis zur  
Führung der Weiterbildungsbezeichnung 

 
… 
 

Frau/Herr … 
geb. am … 
in … 
 
erhält gemäß der Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales zum Bayerischen Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und 
Wohnqualität im Alter und bei Behinderung, die Erlaubnis mit Wirkung vom … die 
Weiterbildungsbezeichnung  
 

… 
 

zu führen. 
 
 
Ort, Datum des Abschlusskolloquiums 
 
[Siegel] 
Unterschrift 
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Zeugnis über den erfolgreichen Besuch der Weiterbildung 
 
… 
 

Frau/Herr … 
geb. am ... 
in … 
 
hat gemäß der Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozi-
ales zum Bayerischen Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqua-
lität im Alter und bei Behinderung,  
 
die Weiterbildung  

… 
 
erfolgreich abgeschlossen und dabei folgende Prüfungsnoten erhalten: 
 
Gesamtnote der Fallbearbeitungen  ________________ 
 
Note der Projektarbeit    ________________ 
 
Note des Abschlusskolloquiums   ________________ 
 
 
Gesamtnote der Weiterbildung  ________________ 
 
 
 
Ort, Datum des Abschlusskolloquiums 
 
[Siegel] 
Unterschrift 
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7. Überblick über die Anrechnungsmöglichkeiten der Module  
 
Hinweise zur Verwendung Tabelle: In der Tabelle sind alle Module aufgelistet, die im 
Rahmen der in dieser Verordnung geregelten Weiterbildungen angerechnet werden 
können.  
Genannt ist jeweils die Stundenzahl des Moduls der jeweiligen Weiterbildung; damit 
lässt sich auf einen Blick erkennen, ob beim Besuch einer anderen Weiterbildung ein 
Modul vollständig anerkannt wird oder noch Stunden ausgeglichen werden müssen. 
 
Beispiel: Modul Arbeitsrecht  

Es kommt in der Weiterbildung zur Einrichtungsleitung mit 32 Stunden und in der 
Weiterbildung zur Pflegedienstleitung mit 12 Stunden vor.  

Dies bedeutet, besucht eine Teilnehmerin mit abgeschlossener Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung, so muss sie im Rah-
men dieses Moduls noch 20 Stunden besuchen.  

Besucht hingegen eine Teilnehmerin mit abgeschlossener Weiterbildung zur Einrich-
tungsleitung die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, so kann sie sich das Modul 
vollständig anerkennen lassen, muss also keine Stunden mehr in diesem Modul be-
suchen. 
 
  Weiterbildung 

Modul   HL PDL Geronto PA 

Modulcode B1 B1     Allgemeine BWL 

anrechnungsfähige Stunden 32 32     

Modulcode D3 D2     Allgemeines Recht 

anrechnungsfähige Stunden 32 16     

Modulcode D5 D3     Arbeitsrecht 

anrechnungsfähige Stunden 32 12     

Modulcode     C3 A1+A2 Berufpädagogik/Pädagogische 
Grundlagen 

anrechnungsfähige Stunden     40 40 

Modulcode C6 C3     Beschwerdemanagement 

anrechnungsfähige Stunden 40 16     

Modulcode D4 DA1     Betriebsbezogenes Recht 

anrechnungsfähige Stunden 32 16     

Modulcode A 6 A5 B3   Change Management 

anrechnungsfähige Stunden 32 32 24   

Modulcode B5 B3     Contolling 

anrechnungsfähige Stunden 40 16     

Modulcode C6 C5     Einbeziehung von Angehöri-
gen anrechnungsfähige Stunden 24 16     

Modulcode A4 A2     Kommunikation 

anrechnungsfähige Stunden 40 40     

Modulcode A10 AA2     Konfliktmanagement 

anrechnungsfähige Stunden 24 24     
Marketing und Öffentlichkeits- Modulcode B4 BA2     
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arbeit anrechnungsfähige Stunden 32 32     

Modulcode A7 A6     Moderation, Präsentation, 
Rhetorik 

anrechnungsfähige Stunden 32 32     

Modulcode C1 C1+CA1     Organisation&Netzwerk 
/Pflegeorganisation 

anrechnungsfähige Stunden 32 32     

Modulcode C4 C4     Personalmanagement 

anrechnungsfähige Stunden 40 40     

Modulcode D2 D1 A6 C2 Pflegewissenschaft 

anrechnungsfähige Stunden 32 32 32 16 

Modulcode C2 C2 B2   Qualitätsmanagement 

anrechnungsfähige Stunden 40 40 40   

Modulcode B2 B2+BA1     Sozialökonomie/  Gesund-
heitsökonomie 

anrechnungsfähige Stunden 32 32     

Modulcode D7 DA2 D3   Sozialpolitik 

anrechnungsfähige Stunden 24 16 16   

Modulcode D6 D4 D3   Sozialrecht 

anrechnungsfähige Stunden 32 20 16   

Modulcode B6 BA3     Spezielle BWL 

anrechnungsfähige Stunden 24 16     

Modulcode A9 A4     Teamentwicklung 

anrechnungsfähige Stunden 28 28     

 
Überblick über die Anrechnungsmöglichkeiten 
 
  Einrichtungsleitung Pflegedienstleitung Gerontopsychiatrische 

Betreuung 
Praxis-
anleitung 

Einrichtungsleitung   568 128 16 

Pflegedienstleitung 568   128 16 

Gerontopsychiatrische 
Betreuung und Pflege 

128 128   56 

Praxisanleitung  16 16 56   

 
 


